
Sechste Verordnung 
über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus 

SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt 
(Sechste SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung — 6. SARS-CoV-2-EindV). 

Vom 24 • . Mai 2020. 

Aufgrund von § 32 Satz 1 und § 54 Satz 1 des Infek-
tionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Mai 
2020 (BGBl. I S. 1018, 1024), wird verordnet: 

Präambel 

Die Risiken der COVID-19-Pandemie erfordern ein 
neues gesellschaftliches Verständnis des sozialen Um-
gangs sowie eine stärkere Selbstbeobachtung und Selbst-
disziplin. Ein Großteil dieses Verhaltens basiert auf der 
Einsicht und Freiwilligkeit der Beteiligten und lässt sich 
nicht allein durch staatliche Regeln vorschreiben. In diesem 
Sinne sind physische Distanz (mindestens 1,50 Meter), 
Hygiene (häufiges Hände waschen) und weitere Verhal-
tensregeln (Husten- und Niesetikette, Verzicht auf Hände-
schütteln oder Umarmungen zur Begrüßung, gegebenen-
falls Tragen von Schutzmasken) wichtige Bausteine zur 
Unterbrechung der Infektionsketten und Eindämmung der 
Pandemie. Zudem ist es notwendig, dass beim Auftreten 
von Infektions-Symptomen eine stärkere Selbstisolation 
in der eigenen Häuslichkeit erfolgt, also die betroffenen 
Personen weder zur Arbeit noch in die Schule oder in die 
Kindertagesstätte gehen, nicht an privaten Zusammen-
künften teilnehmen und sich auch möglichst nicht in die 
Öffentlichkeit begeben. Eigene Interessen sollten zurück-
gestellt und freiwillig das Gemeinwohl gestärkt werden. 
Das bedeutet Verantwortung und Fürsorge für andere ins-
besondere auch die vulnerablen Gruppen in der Bevölke-
rung zu übernehmen. Im Interesse des Gemeinwohls ist 
eigenverantwortliches Handeln, das Egoismen und Parti-
kularinteressen zurückstellt, unabdingbar. 

Das Pandemiegeschehen Anfang März 2020 machte 
auch in Sachsen-Anhalt umfangreiche Eindämmungsmaß-
nahmen zum Schutz der Gesundheit aller Menschen in 
unserem Land und zur Vermeidung einer Überlastung des 
Gesundheitssystems erforderlich. Derartige Eingriffe erfor-
dern es, dass sie permanent hinsichtlich ihrer Angemessen-
heit überprüft werden. Zu diesem Zwecke hat die Landes-
regierung im Einvernehmen mit den Koalitionsfraktionen 
einen Sachsen-Anhalt-Plan über die schrittweise Locke-
rung der infektionsschutzbedingten Maßnahmen beschlos-
sen, stets die Entwicklung der Zahl der Neuinfizierten im 
Blick behaltend. Die nachfolgende Verordnung dient der 
Umsetzung des Plans im ersten Schritt. 

§1 
Veranstaltungen, Versammlungen, 

Zusammenkünfte und Ansammlungen 

(1) Öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen, 
Zusammenkünfte und Ansammlungen mit mehr als zehn 
Personen dürfen nicht stattfinden. Der zulässige Betrieb 
von Einrichtungen, in denen Menschen bestimmungs-
gemäß zumindest kurzfristig zusammenkommen müssen, 

bleibt unberührt. Satz 1 gilt nicht für Zusammenkünfte mit 
Angehörigen aus maximal zwei Hausständen oder mit 
nahen Verwandten sowie deren Ehe- und Lebenspartnern. 

(2) Großveranstaltungen im Sinne der Empfehlungen 
des Gemeinsamen Krisenstabes des Bundesministeriums 
des Innern, für Bau und Heimat und des Bundesminis-
teriums für Gesundheit vom 10. März 2020 dürfen bis 
zum Ablauf des 31. August 2020 nicht stattfinden. 

(3) Ausgenommen vom Verbot nach Absatz 1 Satz 1 sind 
Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung, der Daseinsfür- und 
-vorsorge oder der Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher 
Aufgaben zu dienen bestimmt sind. Dies betrifft insbe-
sondere Veranstaltungen des Verfassungsgerichts, der Ge-
richte und der Staatsanwaltschaften. Nicht eingeschränkt 
wird ferner das Selbstorganisationsrecht des Landtages, 
der Kirchen und Religionsgemeinschaften, der Gemeinde-
räte, Verbandsgemeinderäte, Kreistage und weiterer Selbst-
verwaltungskörperschaften. 

(4) Ausgenommen vom Verbot nach Absatz 1 Satz 1 sind 
weiterhin folgende Zusammenkünfte und Ansammlungen: 

1. unvermeidbare Zusammenkünfte und Ansammlungen 
anlässlich der nach dieser Verordnung zugelassenen 
Tätigkeiten insbesondere soweit die Teilnehmenden 
aus geschäftlichen, beruflichen oder dienstlichen, so-
wie aus prüfungs- oder betreuungsrelevanten Gründen 
unmittelbar zusammenarbeiten, 

2. fachkundig organisierte Zusammenkünfte und Ansamm-
lungen aus geschäftlichen, beruflichen, dienstlichen 
oder vergleichbaren Gründen wie Meetings, Seminare, 
Führungen, Fachveranstaltungen, Fachkongresse, Mit-
glieder- und Delegiertenversammlungen, Informations-
veranstaltungen für Volksbegehren und Volksinitiativen, 
Veranstaltungen von Vereinen, Organisationen, Einrich-
tungen und Parteien sowie kirchliche und standesamt-
liche Trauungen und Beisetzungen; die Anzahl der Teil-
nehmenden ist auf 100, ab dem I . Juli auf 250 begrenzt; 

3. Versammlungen von Parteien und Wählergruppen zur 
Aufstellung ihrer Bewerber nach den jeweiligen Wahl-
gesetzen für unmittelbar bevorstehende Wahlen, 

4. private Feiern im Familien-, Freundes- und Bekannten-
kreis aus besonderen persönlichen Anlässen wie z. B. 
Hochzeit, Trauerfall, Geburtstag, Einschulung, Schul-
abschluss, Zeugnisübergabe oder Eintritt in den Ruhe-
stand; die Zahl der Teilnehmenden ist hierbei auf 
20 Personen begrenzt; ist die Feier fachkundig organi-
siert, gilt die Personenbegrenzung nach Nummer 2; 
miteinander Tanzen ist auf den Personenkreis nach 
Absatz 1 Satz 3 zu begrenzen. 

Eine fachkundige Organisation im Sinne dieser Verordnung 
liegt vor, wenn die Veranstalterin oder der Veranstalter 
im Rahmen einer geschäftlichen, beruflichen, dienstlichen 
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oder vergleichbaren Verantwortung hierfür ein Konzept 
erstellt hat, wie die Einhaltung der Regelungen in Ab-
satz 5 sowie § 2 Abs. 1 sichergestellt werden. Das Feiern 
auf öffentlichen Plätzen und Anlagen ist unabhängig von 
der Personenzahl untersagt. 

(5) Bei den nach Absatz 3 und 4 vom Verbot ausgenom-
menen Veranstaltungen, Ansammlungen und Zusammen-
künften hat der Veranstalter oder die Veranstalterin Folgen-
des sicherzustellen: 

1. zwischen den Teilnehmenden wird ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern eingehalten und 

2. die anwesenden Personen werden in einer Anwesen-
heitsliste erfasst, die mindestens die folgenden Angaben 
enthalten muss: Vor- und Familienname, vollständige 
Anschrift und Telefonnummer; die Anwesenheitsliste ist 
von der Veranstalterin oder dem Veranstalter für die 
Dauer von vier Wochen nach Ende der Veranstaltung 
aufzubewahren und dem zuständigen Gesundheitsamt 
auf Verlangen vollständig auszuhändigen, spätestens 
zwei Monate nach Ende der Veranstaltung sind diese 
Daten zu löschen, 

3. Personen mit erkennbaren Symptomen einer COVID-19 
Erkrankung oder jeglichen Erkältungssymptomen sind 
auszuschließen; 

4. Abfrage der Teilnehmenden, ob diese innerhalb der 
letzten 14 Tage aus einem Staat, der nicht der Staaten-
gruppe nach § 1 Abs. 4 der SARS-CoV-2-Quarantäne-
verordnung vom 9. April 2020 (GVBI. LSA S. 124), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. Mai 2020 
(GVBI. LSA S. 248) angehört, zurückgekehrt sind oder 
ob sie in Kontakt zu Rückkehrern standen oder Kontakt 
zu infizierten Personen hatten; diese Personen sind 
auszuschließen, soweit sie eine der Fragen mit ja be-
antworten; 

5. aktive und geeignete Information der Teilnehmenden 
über allgemeine Schutzmaßnahmen wie Händehygiene, 
Abstand halten und Husten-und Nies-Etikette. 

(6) Versammlungen unter freiem Himmel und in 
geschlossenen Räumen nach Artikel 8 des Grundgesetzes 
sind, sofern es sich nicht um eine Eil- oder Spontanver-
sammlung handelt, der zuständigen Versammlungsbehörde 
mindestens 48 Stunden vor ihrer Bekanntgabe fernmünd-
lich, schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift anzu-
zeigen. Die zuständige Versammlungsbehörde kann nach 
Beteiligung des zuständigen Gesundheitsamts die Ver-
sammlung zum Zwecke der Eindämmung des neuartigen 
Coronavirus SARS-CoV-2 verbieten, beschränken oder 
mit Auflagen versehen, die über Absatz 5 Nm. 1 bis 5 
hinausgehen können. 

§ 2 
Allgemeine Hygieneregeln, 

Verwenden einer Mund-Nasen-Bedeckung 

(1) In allen Betrieben, Einrichtungen und bei Angeboten 
im Sinne dieser Verordnung sind Hygienevorschriften ent-
sprechend den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zu 
beachten. Der Betrieb der Einrichtungen und Angebote 
erfolgt unter strengen Auflagen zur Hygiene, um die Redu-
zierung von Kontakten sowie den Schutz der Besucherin-
nen und Besucher vor Infektionen sicherzustellen durch: 

1. Einhaltung von Abstandsregelungen von mindestens 
1,5 Metern Abstand zu anderen Personen, die nicht 
dem eigenen Hausstand angehören, 

2. ein verstärktes Reinigungs- und Desinfektionsregime, 
zu dem unter Beachtung der jeweiligen Gegebenheiten 
in der Einrichtung ein Konzept zu erstellen ist, welches 
die aktuellen Empfehlungen der allgemeinen Hygiene 
berücksichtigt; die zuständigen Behörden sind berech-
tigt, die Einhaltung der erweiterten Schutzmaßnahmen 
zu überprüfen und gegebenenfalls weitere Auflagen zu 
erteilen, 

3_ Vermeidung von Ansammlungen von mehr als zehn 
Personen, insbesondere Warteschlangen von Besuche-
rinnen und Besuchern (z. B. durch Öffnung einer aus-
reichenden Zahl von Kassen); § 1 Abs. 1 Satz 3 gilt 
entsprechend, 

4. Information der Kunden über gut sichtbare Aushänge 
und, soweit möglich, regelmäßige Durchsagen über die 
Verpflichtung zur Abstandsregelung und zur Einhaltung 
der Schutzmaßnahmen. 

Bei Zuwiderhandlungen sind unverzüglich Hausverbote 
auszusprechen. Lassen sich in Einrichtungen, Betrieben 
und bei Angeboten die Abstandsregelungen nach Satz 2 
Nr. 1 durch örtliche Vorkehrungen, insbesondere der räum-
lichen Trennung, derAnordnung oder Freihaltung von Sitz-
plätzen oder dem Anbringen von Abstandsmarkierungen 
nicht sicherstellen (z. B. Ladengeschäfte), hat der Infek-
tionsschutz der Besucherinnen und Besucher zusätzlich zu 
erfolgen durch Zugangsbeschränkungen oder Einlasskon-
trollen, die sicherstellen, dass sich in den Räumlichkeiten 
sowie auf dem Außengelände nur aufhalten: 

1. bei einer Fläche bis zu 800 Quadratmetern höchstens 
eine Besucherin oder ein Besucher je 10 Quadratmeter 
Fläche, 

2. bei einer Fläche von mehr als 800 Quadratmetern zu-
sätzlich zur Höchstkundenzahl nach Nummer 1 höchs-
tens eine Besucherin oder ein Besucher je 20 Quadrat-
meter der Fläche, die 800 Quadratmeter übersteigt. 

(2) Als textile Barriere im Sinne einer Mund-Nasen-
Bedeckung (nichtmedizinische Alltagsmaske) nach dieser 
Verordnung gilt jeder Schutz, der aufgrund seiner Beschaf-
fenheit geeignet ist, eine Ausbreitung von übertragungs-
fähigen Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen und 
Aussprache zu verringern, unabhängig von einer Kenn-
zeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie (ausreichend 
sind daher auch aus Baumwolle oder anderem geeigneten 
Material selbstgeschneiderte Masken, Schals, Tücher, 
Buffs und Ähnliches). Soweit nach dieser Verordnung 
eine Verpflichtung zur Verwendung einer Mund-Nasen-
Bedeckung vorgeschrieben ist, gilt dies nicht für folgende 
Personen: 

1. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres, 

2. Gehörlose und schwerhörige Menschen, ihre Begleit-
person und im Bedarfsfall für Personen, die mit diesen 
kommunizieren, 

3. Personen, denen die Verwendung einer Mund-Nasen-
Bedeckung wegen einer Behinderung, einer Schwanger-
schaft oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich 
oder unzumutbar ist; dies ist in geeigneter Weise glaub-
haft zu machen. 
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zeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie (ausreichend 
sind daher auch aus Baumwolle oder anderem geeigneten 
Material selbstgeschneiderte Masken, Schals, Tücher, 
Buffs und Ähnliches). Soweit nach dieser Verordnung 
eine Verpflichtung zur Verwendung einer Mund-Nasen- 
Bedeckung vorgeschrieben ist. gilt dies nicht für folgende 
Personen:

1. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres,

2. Gehörlose und schwerhörige Menschen, ihre Begleit
person und im Bedarfsfall für Personen, die mit diesen 
kommunizieren,

3. Personen, denen die Verwendung einer Mund-Nasen- 
Bedeckung wegen einer Behinderung, einer Schwanger
schaft oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich 
oder unzumutbar ist; dies ist in geeigneter Weise glaub
haft zu machen.
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(3) Unberührt bleibt die Verpflichtung der Arbeitgeber 
zur Einhaltung der jeweiligen Arbeitsschutzbestimmungen. 
Dies gilt insbesondere für den vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales veröffentlichten SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzstandard. 

§3 

Öffentlicher Personennahverkehr 

(1) Der Betrieb des Öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) ist weiterhin zulässig. 

(2) Jede Nutzerin und jeder Nutzer des ÖPNV und 
öffentlicher Fernverkehrsmittel hat eine textile Barriere im 
Sinne einer Mund-Nasen-Bedeckung nach § 2 Abs. 2 zu 
tragen. Dies gilt auch für die Nutzung des freigestellten 
Schülerverkehrs. 

(3) Die Leistungserbringer des ÖPNV haben die Einhal-
tung der Regelung des Absatzes 2 zu überwachen und bei 
Nichtbeachtung die jeweilige Person von der Beförderung 
auszuschließen. 

§4 
Bildungs-, Kultur-, Freizeit-, Spiel-, 

Vergnügungs- und Prostitutionseinrichtungen 

(1) Gewerbebetriebe im Sinne der Gewerbeordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 
(BGBl. I S. 202), zuletzt geändert durch Artikel 15 des 
Gesetzes vom 22. November 2019 (BGBl. I S. 1746), der 
folgenden Arten dürfen nicht für den Publikumsverkehr 
geöffnet werden: 

1. Tanzlustbarkeiten (wie z. B. Clubs, Diskotheken, Musik-
clubs; vergleichbare Einrichtungen, in denen bei ge-
wöhnlichem Betrieb Menschenansammlungen mit räum-
licher Enge nicht ausgeschlossen werden können), 

2. Messen, Ausstellungen, 

3. Spezialmärkte und Jahrmärkte, 

4. Volksfeste. 

Prostitutionsstätten und Prostitutionsfahrzeuge im Sinne 
des Prostituiertenschutzgesetzes vom 21. Oktober 2016 
(BGBl. I S. 2372), geändert durch Artikel 57 des Gesetzes 
vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626), dürfen nicht 
für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Prostitutions-
veranstaltungen im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes 
dürfen nicht durchgeführt werden. Weitere Vergnügungs-
stätten im Sinne der Baunutzungsverordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786) dürfen nicht für den Publikumsverkehr 
geöffnet werden. 

(2) Folgende Einrichtungen oder Angebote dürfen nur 
für den Publikumsverkehr geöffnet werden, wenn sicher-
gestellt ist, dass die Abstands- und Hygieneregeln sowie 
Zugangsbegrenzungen nach § 2 Abs. 1 entsprechend ein-
gehalten und Personen mit erkennbaren Symptomen einer 
COVID-19 Erkrankung oder jeglichen Erkältungssymp-
tomen von der Teilnahme ausgeschlossen werden: 

1. Museen und Gedenkstätten, 

2. Bibliotheken und Archive, 

3. Ausstellungshäuser, 

4. Autokinos, soweit bei den Fahrzeugen Fenster und 
Dächer geschlossen bleiben, 

5. Tierparks, zoologische und botanische Gärten sowie 
ähnliche Freizeitangebote einschließlich Streichel-
gehege, Tierhäusern und anderen Gebäuden, 

6. Spielhallen, 

7. Spielbanken, 

8. Wettannahmestellen, 

9. Theater (einschließlich Musiktheater), 

10. Filmtheater (Kinos), 

11. Konzerthäuser und -veranstaltungsorte, 

12. Angebote in soziokulturellen Zentren und Bürgerhäu-
sern, 

13. Planetarien und Sternwarten, 

14. Angebote in Literaturhäusern, 

15. Fitness- und Sportstudios, Rehabilitationssport, Yoga-
und andere Präventionskurse, Indoor-Spielplätze, 

16. Bildungsangebote im Gesundheitswesen, Angebote 
öffentlicher und privater Bildungseinrichtungen sowie 
vergleichbarer Einrichtungen wie Volkshochschulen, 
Fahr- und Flugschulen, Jugend- und Familienbildungs-
stätten, Einrichtungen der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung, Ernährungskurse, Geburtsvorbereitungs-
kurse, Aus- und Fortbildung im Brandschutz, Sprach-
und Integrationskurse der Integrationskursträger, Tanz-
und Ballettschulen, Musikschulen; Gesangsunterricht 
an Musikschulen ist untersagt; für Erwachsenenbil-
dungseinrichtungen mit Übernachtungs- und Verpfle-
gungsbetrieb (Heimvolkshochschulen) gilt § 5 und 
§ 6 entsprechend. 

17. Angebote der offenen Kinder- und. Jugendarbeit, der 
Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder-
und Jugendschutzes, soweit ihre Angebote nicht aus-
schließlich auf die Gestaltung von Freizeitaktivitäten 
ausgerichtet sind, 

18. Angebote von Seniorenbegegnungsstätten und -treff-
punkten, 

19. Angebote der Mehrgenerationenhäuser; abweichende 
Regelungen für Beratungs-, Bildungs- und Freizeitan-
gebote bleiben unberührt, 

20. Freizeitparks, 

21. Badeanstalten, Schwimmbäder, einschließlich soge-
nannte Freizeit- und Spaßbäder sowie Heilbäder; auf 
§ 8 Abs. 3 wird verwiesen, 

22. Saunas und Dampfbäder. 

Die in Satz 1 Nrn. 17 bis 19 aufgeführten Einrichtungen 
dürfen erst ab dem 2. Juni 2020 geöffnet werden. In den 
Einrichtungen sind Angebote, bei denen die Abstandsrege-
lung nicht eingehalten werden kann (z.B. Strömungskanäle 
oder Wellenbäder in Schwimmbädern), außer Betrieb zu 
nehmen. Die in Satz 1 Nrn. 1 bis 3 sowie 6 bis 19 aufge-
führten Einrichtungen haben für Besucherinnen und 
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(3) Unberührt bleibt die Verpflichtung der Arbeitgeber 
zur Einhaltung derjeweiligen Arbeitsschutzbestimmungen. 
Dies gilt insbesondere für den vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales veröffentlichten SARS-CoV-2- 
Arbeitsschutzstandard.

§3
Öffentlicher Personennahverkehr

(1) Der Betrieb des Öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) ist weiterhin zulässig.

(2) Jede Nutzerin und jeder Nutzer des ÖPNV und 
öffentlicher Fernverkehrsmittel hat eine textile Barriere im 
Sinne einer Mund-Nasen-Bedeckung nach § 2 Abs. 2 zu 
tragen. Dies gilt auch für die Nutzung des freigestellten 
S c h ü 1 erverke hrs.

(3) Die Leistungserbringer des ÖPNV haben die Einhal
tung der Regelung des Absatzes 2 zu überwachen und bei 
Nichtbeachtung die jeweilige Person von der Beförderung 
auszuschließen.

§4
Bildungs-, Kultur-, Freizeit-, Spiel-, 

Vergnügungs- und Prostitutionseinrichtungen

(1) Gewerbebetriebe im Sinne der Gewerbeordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 
(BGBl. 1 S. 202), zuletzt geändert durch Artikel 15 des 
Gesetzes vom 22. November 2019 (BGBl. I S. 1746), der 
folgenden Arten dürfen nicht für den Publikurnsverkehr 
geöffnet werden:

1. Tanzlustbarkeiten (wie z. B. Clubs, Diskotheken, Musik
clubs; vergleichbare Einrichtungen, in denen bei ge
wöhnlichem Betrieb Menschenansammlungen mit räum
licher Enge nicht ausgeschlossen werden können),

2. Messen, Ausstellungen,

3. Spezialmärkte und Jahrmärkte,

4. Volksfeste.

Prostimtionsstätten und Prostitutionsfahrzeuge im Sinne 
des Prostituiertenschutzgesetzes vom 21. Oktober 2016 
(BGBl. I S. 2372), geändert durch Artikel 57 des Gesetzes 
vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626), dürfen nicht 
für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Prostitutions- 
Veranstaltungen im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes 
dürfen nicht durchgeführt werden. Weitere Vergnügungs
stätten im Sinne der Baunutzungsverordnung in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786) dürfen nicht für den Publikumsverkehr 
geöffnet werden.

(2) Folgende Einrichtungen oder Angebote dürfen nur 
für den Publikums verkehr geöffnet werden, wenn sicher
gestellt ist, dass die Abstands- und Hygieneregeln sowie 
Zugangsbegrenzungen nach § 2 Abs. 1 entsprechend ein- 
gchaltcn und Personen mit erkennbaren Symptomen einer 
COVID-19 Erkrankung oder jeglichen Erkältungssymp
tomen von der Teilnahme ausgeschlossen werden:

1. Museen und Gedenkstätten,

2. Bibliotheken und Archive,

3. Ausstellungshäuser,

4. Autokinos, soweit bei den Fahrzeugen Fenster und 
Dächer geschlossen bleiben,

5. Tierparks, zoologische und botanische Gärten sowie 
ähnliche Freizeitangebote einschließlich Streichel- 
gehege, Tierhäusem und anderen Gebäuden,

6. Spielhallen,

7. Spielbanken,

8. Wettannahmestellen,

9. Theater (einschließlich Musiktheater),

10. Filmtheater (Kinos),

11. Konzerthäuser und -veranstaltungsorte.

12. Angebote in soziokulturellen Zentren und Bürgerhäu
sern,

13. Planetarien und Sternwarten,

14. Angebote in Literaturhäusem,

15. Fitness- und Sportstudios, Rehabilitationssport, Yoga- 
und andere Prävenlionskurse, Indoor-Spielplätze,

16. Bildungsangebote im Gesundheitswesen, Angebote 
öffentlicher und privater Bildungseinrichtungen sowie 
vergleichbarer Einrichtungen wie Volkshochschulen, 
Fahr- und Flugschulen, Jugend- und Familienbildungs
stätten, Einrichtungen der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung, Ernährungskurse, Geburtsvorbereitungs
kurse, Aus- und Fortbildung im Brandschutz, Sprach- 
und Integrationskurse der Integrationskursträger. Tanz- 
und Ballettschulen, Musikschulen; Gesangsunterricht 
an Musikschulen ist untersagt; für Erwachsenenbil
dungseinrichtungen mit Übernachtungs- und Verpfle
gungsbetrieb (Heimvolkshochschulen) gilt § 5 und 
§ 6 entsprechend.

17. Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der 
Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- 
und Jugendschutzes, soweit ihre Angebote nicht aus
schließlich auf die Gestaltung von Freizeitaktivitäten 
ausgerichtet sind,

18. Angebote von Seniorenbegegnungsstätten und -treff- 
punkten,

19. Angebote der Mehrgenerationenhäuser; abweichende 
Regelungen für Beratungs-, Bildungs- und Freizeitan
gebote bleiben unberührt,

20. Freizeitparks,

21. Badeanstalten, Schwimmbäder, einschließlich soge
nannte Freizeit- und Spaßbäder sowie Heilbäder; auf 
§ 8 Abs. 3 wird verwiesen,

22. Saunas und Dampfbäder.

Die in Satz 1 Nrn. 17 bis 19 aufgeführten Einrichtungen 
dürfen erst ab dem 2. Juni 2020 geöffnet werden. In den 
Einrichtungen sind Angebote, bei denen die Abstandsrege
lung nicht eingehalten werden kann (z.B. Strömungskanäle 
oder Wellenbäder in Schwimmbädern), außer Betrieb zu 
nehmen. Die in Satz I Nm. 1 bis 3 sowie 6 bis 19 aufge
führten Einrichtungen haben für Besucherinnen und
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Besucher Kontaktlisten entsprechend § 1 Abs. 5 Nr. 2 zu 
führen. Besucherinnen und Besucher der in den in Satz 1 
Nrn. 6 bis 19 aufgeführten Einrichtungen haben in Berei-
chen, in denen die Abstandsregelung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 nicht eingehalten werden kann (z.B. in engen 
Gängen, bei unvermeidbarer gemeinsamer Nutzung von 
Fahrzeugen) eine textile Barriere im Sinne einer Mund-
Nasen-Bedeckung nach § 2 Abs. 2 zu tragen. 

§5 
Beherbergungsbetriebe und Tourismus 

(1) Zu touristischen Zwecken ist die Beherbergung von 
Personen mit Hauptwohnsitz in Deutschland oder Einrei-
senden aus einem Staat der Staatengruppe nach § 1 Abs. 4 
der SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung vom 9. April 
2020 (GVB1. LSA S. 124), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 19. Mai 2020 (GVB1. LSA S. 248), auf Cam-
pingplätzen und Wohnmobilstellplätzen sowie in Ferien-
häusern, Ferienhausparks, Ferienwohnungen, Yacht- und 
Sportboothäfen, Hotels, Pensionen und anderen Unter-
künften auf den in § 1 Absatz 1 Satz 1 und 3 genannten 
Personenkreis beschränkt und nur zulässig, wenn 

1. die Hygienevorschriften nach § 2 Abs. 1 beachtet wer-
den, 

2. die Gäste bereits bei Betreten der Einrichtung in einer 
Anwesenheitsliste nach § 1 Abs. 5 Nr. 2 erfasst werden 
und, 

3. die Unterkunft vor einer Weitervermietung von der Ver-
mieterin oder dem Vermieter gründlich gereinigt wurde; 
Art und Umfang der Reinigung ist in einem Rei nigungs-
protokoll zu dokumentieren und vier Wochen aufzube-
wahren. 

Für den Betrieb, Zutritt und die Nutzung gemeinschaft-
licher Einrichtungen wie Duschen, Gemeinschaftsküchen 
und ähnlichem gilt Satz 1 Nr. 1 entsprechend. Der Zutritt 
zu WC-Anlagen, insbesondere die Möglichkeit zum 
Waschen der Hände, muss ermöglicht werden. Bei Zu-
widerhandlungen sind unverzüglich Hausverbote auszu-
sprechen. Die zuständigen Behörden sind berechtigt, die 
Einhaltung der Schutzmaßnahmen zu überprüfen und bei 
Notwendigkeit weitere Auflagen zu erteilen. § 4 Abs. 2 
Nrn. 21 und 22 bleibt unberührt. 

(2) Bei Fahrten mit Reisebussen, Schiffen, historischen 
Eisenbahnen, Seilbahnen und ähnlichen Einrichtungen 
sind die Hygienevorschriften nach § 2 Abs. 1 einzuhalten. 
In Reisebussen haben Reisende eine textile Barriere im 
Sinne einer Mund-Nasen-Bedeckung nach § 2 Abs. 2 zu 
tragen. 

§6 
Gaststätten 

Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 7. August 2014 (GVB1. LSA S. 386, 
443), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vorn 
8. Dezember 2016 (GVBI. LSA S. 360), können für den 
Publikumsverkehr nur an Tischen im Innen- und Außen-
bereich geöffnet werden, wenn 

I. die Hygienevorschriften nach § 2 Abs. 1 Satz I , Satz 2 
Nrn. 1, 3 und 4 und der zuständigen Berufsgenossen-

schaft beachtet werden und die Betreiberin oder der 
Betreiber sicherstellt, dass die jeweils dienstleistende 
Person während der Arbeit eine Mund-Nasen-Bede-
ckung nach § 2 Abs. 2 trägt und für den Gast die Mög-
lichkeit der Handdesinfektion besteht, 

2. kein Angebot in Buffetform mit Selbstbedienung statt-
findet, 

3. die Plätze durch Positionierung der einzelnen Tische 
so angeordnet sind, dass ein Abstand von mindestens 
1,5 Metern zu den Gästen an anderen Tischen gewähr-
leistet ist, 

4. gewährleistet ist, dass an einem Tisch höchstens der 
nach § 1 Abs. 1 Satz 1 und 3 zulässige Personenkreis 
zusammenkommt, 

5. Informationen der Kunden über die Verpflichtung zur 
Abstandsregelung und zur Einhaltung der Schutzmaß-
nahmen über gut sichtbare Aushänge oder Vorlagen am 
Tisch und bei der Begrüßung erfolgen, und 

6. die Gäste bereits bei Betreten der Einrichtung einschließ-
lich des Außenbereichs in einer Anwesenheitsliste ent-
sprechend § 1 Abs. 5 Nr. 2 zuzüglich der Tischnummer 
und Uhrzeit erfasst werden. 

Bei Zuwiderhandlungen sind unverzüglich Hausverbote 
auszusprechen. Die zuständigen Behörden sind berechtigt, 
die Einhaltung der Schutzmaßnahmen zu überprüfen und 
bei Notwendigkeit weitere Auflagen zu erteilen. 

§7 
Ladengeschäfte, Dienstleistungen der Körperpflege 

(1) Ladengeschäfte jeder Art dürfen nur für den Publi-
kumsverkehr geöffnet werden, wenn die Abstands- und 
Hygieneregeln sowie Zugangsbegrenzungen nach § 2 
Abs. 1 eingehalten werden. Kunden und Besucher haben 
in den Ladengeschäften eine textile Barriere im Sinne einer 
Mund-Nasen-Bedeckung nach § 2 Abs. 2 zu tragen. 

(2) Die Öffnung von Dienstleistungsbetrieben der Kör-
perpflege wie Frisöre, Barbiere, Massage- und Fußpflege-
praxen, Nagelstudios, Kosmetikstudios, Solarien, Sonnen-
studios sowie Piercing- und Tattoostudios und ähnliche 
Unternehmen ist nur zulässig, wenn die Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneregeln sowie Zugangsbegrenzun-
gen nach § 2 Abs. 1 sichergestellt ist, Kundenlisten ent-
sprechend § 1 Abs. 5 Nr. 2 geführt werden und die Kunden 
eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne des § 2 
Abs. 2 tragen oder andere geeignete Schutzmaßnahmen 
getroffen werden. Die Einhaltung der Vorgaben der jewei-
ligen Berufsgenossenschaften muss zusätzlich sicherge-
stellt sein. 

(3) Die Öffnung von Einkaufszentren für den Publi-
kumsverkehr ist nur gestattet, wenn die Abstands- und 
Hygieneregeln sowie Zugangsbegrenzungen nach § 2 
Abs. 1 eingehalten werden. Für deren gastronomische Ein-
richtungen gilt § 6 entsprechend. Kunden und Besucher 
haben auf den in geschlossenen Gebäuden befindlichen 
Verkehrsflächen der Einkaufszentren eine Mund-Nasen-
Bedeckung nach § 2 Abs. 2 zu tragen. 

(4) Die Verpflichtungen zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung nach den Absätzen 1 bis 3 sind von den je-
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Besucher Kontaktlisten entsprechend § 1 Abs. 5 Nr. 2 zu 
führen. Besucherinnen und Besucher der in den in Satz 1 
Nrn. 6 bis 19 aufgeführten Einrichtungen haben in Berei
chen, in denen die Abstandsregelung nach § 2 Abs. ! Satz 2 
Nr. 1 nicht eingehalten werden kann (z.B. in engen 
Gängen, bei unvermeidbarer gemeinsamer Nutzung von 
Fahrzeugen) eine textile Barriere im Sinne einer Mund- 
Nasen-Bedeckung nach § 2 Abs. 2 zu tragen.

§5
Beherbergungsbetriebe und Tourismus

(1) Zu touristischen Zwecken ist die Beherbergung von 
Personen mit Hauptwohnsitz in Deutschland oder Einrei
senden aus einem Staat der Staatengruppe nach § 1 Abs. 4 
der SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung vom 9. April 
2020 (GVB1. LSA S. 124), zuletzt geändert durch Verord
nung vom 19. Mai 2020 (GVB1. LSA S. 248), auf Cam
pingplätzen und Wohnmobilstellplätzen sowie in Ferien
häusern, Ferienhausparks, Ferienwohnungen, Yacht- und 
Sportboothäfen, Hotels, Pensionen und anderen Unter
künften auf den in § 1 Absatz 1 Satz 1 und 3 genannten 
Personenkreis beschränkt und nur zulässig, wenn

1. die Hygienevorschriften nach § 2 Abs. 1 beachtet wer
den,

2. die Gäste bereits bei Betreten der Einrichtung in einer 
Anwesenheitsliste nach § 1 Abs. 5 Nr. 2 erfasst werden 
und,

3. die Unterkunft vor einer Weitervermietung von der Ver
mieterin oder dem Vermieter gründlich gereinigt wurde; 
Art und Umfang der Reinigung ist in einem Reinigungs
protokoll zu dokumentieren und vier Wochen aufzube
wahren.

Für den Betrieb, Zutritt und die Nutzung gemeinschaft
licher Einrichtungen wie Duschen, Gemeinschaftsküchen 
und ähnlichem gilt Satz 1 Nr. 1 entsprechend. Der Zutritt 
zu WC-Anlagen, insbesondere die Möglichkeit zum 
Waschen der Hände, muss ermöglicht werden. Bei Zu
widerhandlungen sind unverzüglich Hausverbote auszu
sprechen. Die zuständigen Behörden sind berechtigt, die 
Einhaltung der Schutzmaßnahmen zu überprüfen und bei 
Notwendigkeit weitere Auflagen zu erteilen. § 4 Abs. 2 
Nrn. 21 und 22 bleibt unberührt.

(2) Bei Fahrten mit Reisebussen, Schiffen, historischen 
Eisenbahnen, Seilbahnen und ähnlichen Einrichtungen 
sind die Hygiene Vorschriften nach § 2 Abs. 1 einzuhalten. 
In Reisebussen haben Reisende eine textile Barriere im 
Sinne einer Mund-Nasen-Bedeckung nach § 2 Abs. 2 zu 
tragen.

§6

Gaststätten

Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 7. August 2014 (GVB1. LSA S. 386, 
443), zuletzt geändert durch Artikel l des Gesetzes vom 
8. Dezember 2016 (GVB1. LSA S. 360), können für den 
Publikumsverkehr nur an Tischen im Innen- und Außen
bereich geöffnet werden, wenn

1. die Hygienevorschriften nach § 2 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 
Nrn. 1, 3 und 4 und der zuständigen Berufsgenossen

schaft beachtet werden und die Betreiberin oder der 
Betreiber sicherstellt, dass die jeweils dienstleistende 
Person während der Arbeit eine Mund-Nasen-Bede- 
ckung nach § 2 Abs. 2 trägt und für den Gast die Mög
lichkeit der Handdesinfektion besteht,

2. kein Angebot in Buffetform mit Selbstbedienung statt
findet,

3. die Plätze durch Positionierung der einzelnen Tische 
so angeordnet sind, dass ein Abstand von mindestens 
1,5 Metern zu den Gästen an anderen Tischen gewähr
leistet ist,

4. gewährleistet ist, dass an einem Tisch höchstens der 
nach § 1 Abs. 1 Satz 1 und 3 zulässige Personenkreis 
zusammenkommt,

5. Informationen der Kunden über die Verpflichtung zur 
Abstandsregelung und zur Einhaltung der Schutzmaß
nahmen über gut sichtbare Aushänge oder Vorlagen am 
Tisch und bei der Begrüßung erfolgen, und

6. die Gäste bereits bei Betreten der Einrichtung einschließ
lich des Außenbereichs in einer Anwesenheitsliste ent
sprechend § I Abs. 5 Nr. 2 zuzüglich der Tischnummer 
und Uhrzeit erfasst werden.

Bei Zuwiderhandlungen sind unverzüglich Hausverbote 
auszusprechen. Die zuständigen Behörden sind berechtigt, 
die Einhaltung der Schutzmaßnahmen zu überprüfen und 
bei Notwendigkeit weitere Auflagen zu erteilen.

§7
Ladengeschäfte, Dienstleistungen der Körperpflege

(1) Ladengeschäfte jeder Art dürfen nur für den Publi
kumsverkehr geöffnet werden, wenn die Abstands- und 
Hygieneregeln sowie Zugangsbegrenzungen nach § 2 
Abs. 1 eingehalten werden. Kunden und Besucher haben 
in den Ladengeschäften eine textile Barriere im Sinne einer 
Mund-Nasen-Bedeckung nach § 2 Abs. 2 zu tragen.

(2) Die Öffnung von Dienstleistungsbetrieben der Kör
perpflege wie Frisöre, Barbiere. Massage- und Fußpflege
praxen, Nagelstudios, Kosmetikstudios, Solarien, Sonnen
studios sowie Piercing- und Tattoostudios und ähnliche 
Unternehmen ist nur zulässig, wenn die Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneregeln sowie Zugangsbegrenzun
gen nach § 2 Abs. 1 sichergestellt ist, Kundenlisten ent
sprechend § 1 Abs. 5 Nr. 2 geführt werden und die Kunden 
eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne des § 2 
Abs. 2 tragen oder andere geeignete Schutzmaßnahmen 
getroffen werden. Die Einhaltung der Vorgaben der jewei
ligen Berufsgenossenschaften muss zusätzlich sicherge
stellt sein.

(3) Die Öffnung von Einkaufszentren für den Publi
kumsverkehr ist nur gestattet, wenn die Abstands- und 
Hygieneregeln sowie Zugangsbegrenzungen nach § 2 
Abs. 1 eingehalten werden. Für deren gastronomische Ein
richtungen gilt § 6 entsprechend. Kunden und Besucher 
haben auf den in geschlossenen Gebäuden befindlichen 
Verkehrsflächen der Einkaufszentren eine Mund-Nasen- 
Bedeckung nach § 2 Abs. 2 zu tragen.

(4) Die Verpflichtungen zum Tragen einer Mund-Nasen- 
Bedeckung nach den Absätzen 1 bis 3 sind von den je-
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weiligen Hausrechtsinhabern zu überwachen. Für den Fall 
der Zuwiderhandlung sind Hausverbote auszusprechen. 

§8 
Sportstätten und Sportbetrieb 

(1) Der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und 
privaten Sportanlagen einschließlich Frei- und Hallen-
bädern, wird wie folgt eingeschränkt: 

1. die Ausübung erfolgt kontaktfrei und die Einhaltung 
eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zu anderen 
Personen ist durchgängig sichergestellt, 

2. Hygieneanforderungen, insbesondere im Hinblick auf 
die Desinfektion von genutzten Sportgeräten, werden 
eingehalten, 

3. Wettkampfbetrieb findet nicht statt und 

4. Zuschauer sind nicht zugelassen. 

(2) Die Nutzung der Sportstätte erfordert die Freigabe 
durch den Betreiber. Dieser hat die Empfehlungen der 
jeweiligen Sportverbände zur Nutzungsvoraussetzung zu 
erklären und zu dokumentieren sowie entsprechend der 
Größe und Beschaffenheit der Sportanlage eine Höchstbe-
legung der Sportsstätte festzulegen. 

(3) Die Nutzungsvoraussetzungen nach Absatz 1 und 2 
gelten nicht für den Schulsport; das für Bildung zuständige 
Ministerium kann hierzu ergänzende Regelungen treffen. 

(4) Bei Frei- und Hallenbädern erfolgt die Freigabe durch 
den Betreiber nach Erstellung eines Hygienekonzeptes; auf 
§ 4 Abs. 2 Nr. 21 wird verwiesen. 

(5) Die Landkreise und kreisfreien Städte können Aus-
nahmen von den Beschränkungen nach Absatz 1, insbe-
sondere für: 

1. die Vorbereitung und Durchführung von Prüfungen an 
den Schulen mit inhaltlichem Schwerpunkt Sport sowie 

2. Berufssportlerinnen und -sportler sowie Kadersportle-
rinnen und -sportler (Olympiakader, Perspektivkader, 
Nachwuchskader 1 und 2) auf Basis der jeweiligen 
sportfachlichen und medizinischen Konzepte der Sport-
verbände zulassen. 

Antragsberechtigt fürAusnahmen nach Nr. 1 sind die Schul-
leitungen. Antragsberechtigt für Ausnahmen nach Nr. 2 
sind selbständige Berufssportlerinnen und Berufssportler, 
bei Berufssportlerinnen und Berufssportlern in einem 
Arbeitnehmerverhältnis ihre Arbeitgeber und Veranstalter 
von Sportveranstaltungen. Für Kadersportler ist der Olym-
piastützpunkt Sachsen-Anhalt antragsberechtigt. Die Land-
kreise und kreisfreien Städte werden zudem ermächtigt, 
über Absatz 1 hinaus Einschränkungen für den Sportbetrieb 
zur Eindämmung der Pandemie festzulegen. 

§9 
Einschränkung der Besuchsrechte für Krankenhäuser, 

Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Betretensverbote 

(1) In den folgenden Einrichtungen gelten Besuchsrechte 
nur nach den Maßgaben der Absätze 3 und 4: 

1. Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 und 3 des 
Infektionsschutzgesetzes (Krankenhäuser sowie Vor-
sorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine 
den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Ver-
sorgung erfolgt), 

2. vollstationäre Einrichtungen der Pflege gemäß § 71 
Abs. 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch — Soziale 
Pflegeversicherung — vom 26. Mai 1994 (BGBl. 1 
S. 1014, 1015), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 22. März 2020 (BGBl. I S. 604), 

3. Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im 
Sinne des § 2 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch — Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen — vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I 
S. 3234), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2789), in denen 
Leistungen der Eingliederungshilfe über Tag und Nacht 
erbracht werden, 

4. Werkstätten für behinderte Menschen im Sinne der 
§ 219 bis 227 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, 

5. Anbieterverantwortete Wohngemeinschaften im Sinne 
des § 4 des Wohn- und Teil habegeset-zes vom 17. Feb-
ruar 2011 (GVB1. LSA S. 136). 

(2) Der Zutritt folgender Personen zu den in Absatz 1 
genannten Einrichtungen ist ohne die Einschränkungen der 
Absätze 3 und 4 erlaubt: 

1. Seelsorgerinnen und Seelsorger, die in dieser Funktion 
die Einrichtung aufsuchen, 

2. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notarin-
nen und Notare, die in dieser Funktion die Einrichtung 
aufsuchen, 

3. rechtliche Betreuerinnen und Betreuer sowie Vormün-
der, soweit ein persönlicher Kontakt zur Erfüllung der 
ihnen übertragenen Aufgaben erforderlich ist; Be-
vollmächtigte werden rechtlichen Betreuerinnen und 
Betreuern gleichgestellt, 

4. sonstige Personen, denen aufgrund hoheitlicher Auf-
gaben oder zur Durchführung von Prüfungen Zugang, 
zu gewähren ist, 

5. Personen, die therapeutische oder medizinische Maß-
nahmen durchführen. 

(3) Patientinnen und Patienten und Bewohnerinnen und 
Bewohner von Einrichtungen nach Absatz 1 dürfen einmal 
am Tag von einer Person für eine Stunde Besuch empfan-
gen, allerdings nicht von Kindern unter 16 Jahren oder von 
Menschen mit Atemwegsinfektionen. Die Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregelungen des § 1 Abs. 5 ist durch 
die Einrichtungsleitung sicherzustellen. Im Rahmen einer 
Gefährdungsabschätzung für die Patientinnen und Patien-
ten und Bewohnerinnen und Bewohner kann die Einrich-
tungsleitung die Besuchsregelung nach Satz 1 erweitern, 
einschränken oder vorbehaltlich des Absatzes 4 ein Be-
suchsverbot festlegen. Ein generelles Besuchsverbot ist 
von der zuständigen Aufsichtsbehörde zu genehmigen. Alle 
Besucherinnen und Besucher haben den, von der Einrich-
tung zur Verfügung zu stellenden, neuen medizinischen 
Mund-Nasen-Schutz (z. B. OP-Maske) zu tragen. 

(4) Die Einrichtungen können, gegebenenfalls auch 
unter Auflagen, Ausnahmen von den Einschränkungen 
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weiligen Hausrechtsinhabern zu überwachen. Für den Fall 
der Zuwiderhandlung sind Hausverbote auszusprechen.

§8
Sportstätten und Sportbctrieb

(1) Der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und 
privaten Sportanlagen einschließlich Frei- und Hallen
bädern, wird wie folgt eingeschränkt:

1. die Ausübung erfolgt kontaktfrei und die Einhaltung 
eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zu anderen 
Personen ist durchgängig sichergestellt,

2. Hygieneanforderungen, insbesondere im Hinblick auf 
die Desinfektion von genutzten Sportgeräten, werden 
eingehalten,

3. Wettkampfbetrieb findet nicht statt und

4. Zuschauer sind nicht zugelassen.

(2) Die Nutzung der Sportstätte erfordert die Freigabe 
durch den Betreiber. Dieser hat die Empfehlungen der 
jeweiligen Sportverbände zur Nutzungsvoraussetzung zu 
erklären und zu dokumentieren sowie entsprechend der 
Größe und Beschaffenheit der Sportanlage eine Höchstbe
legung der Sportsstätte festzulegen.

(3) Die Nutzungsvoraussetzungen nach Absatz 1 und 2 
gelten nicht für den Schulsport; das für Bildung zuständige 
Ministerium kann hierzu ergänzende Regelungen treffen.

(4) Bei Frei- und Hallenbädern erfolgt die Freigabe durch 
den Betreiber nach Erstellung eines Hygienekonzeptes; auf 
§ 4 Abs. 2 Nr. 21 wird verwiesen.

(5) Die Landkreise und kreisfreien Städte können Aus
nahmen von den Beschränkungen nach Absatz 1, insbe
sondere für:

1. die Vorbereitung und Durchführung von Prüfungen an 
den Schulen mit inhaltlichem Schwerpunkt Sport sowie

2. Berufssportlerinnen und -Sportler sowie Kadersportle
rinnen und -Sportler (Olympiakader, Perspektivkader, 
Nachwuchskader 1 und 2) auf Basis der jeweiligen 
sportfachlichen und medizinischen Konzepte der Sport
verbände zulassen.

Antragsberechtigt für Ausnahmen nach Nr. 1 sind die Schul
leitungen. Antragsberechtigt für Ausnahmen nach Nr. 2 
sind selbständige Berufssportlerinnen und Berufssportler, 
bei Berufssportlerinnen und Berufssportlern in einem 
Arbeitnehmerverhältnis ihre Arbeitgeber und Veranstalter 
von Sportveranstaltungen. Für Kadersportler ist der Olym
piastützpunkt Sachsen-Anhalt antragsberechtigt. Die Land
kreise und kreisfreien Städte werden zudem ermächtigt, 
über Absatz 1 hinaus Einschränkungen für den Sportbetrieb 
zur Eindämmung der Pandemie festzulegen.

§9
Einschränkung der Besuchsrechte für Krankenhäuser, 

Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Betretens verböte

(1) In den folgenden Einrichtungen gelten Besuchsrechte 
nur nach den Maßgaben der Absätze 3 und 4:

1. Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nm. 1 und 3 des 
Infektionsschutzgesetzes (Krankenhäuser sowie Vor
sorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine 
den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Ver
sorgung erfolgt),

2. vollstationäre Einrichtungen der Pflege gemäß § 71 
Abs. 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch - Soziale 
Pflegeversicherung - vom 26. Mai 1994 (BGBl. I
S. 1014, 1015), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 22. März 2020 (BGBl. I S. 604),

3. Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im 
Sinne des § 2 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetz
buch — Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen - vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I
S. 3234), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2789). in denen 
Leistungen der Eingliederungshilfe über Tag und Nacht 
erbracht werden,

4. Werkstätten für behinderte Menschen im Sinne der 
§§ 219 bis 227 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch,

5. Anbieterverantwortete Wohngemeinschaften im Sinne 
des § 4 des Wohn- und Teilhabegesetzes vom 17. Feb
ruar 2011 (GVB1. LSAS. 136).

(2) Der Zutritt folgender Personen zu den in Absatz 1 
genannten Einrichtungen ist ohne die Einschränkungen der 
Absätze 3 und 4 erlaubt:

1. Seelsorgerinnen und Seelsorger, die in dieser Funktion 
die Einrichtung aufsuchen.

2. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notarin
nen und Notare, die in dieser Funktion die Einrichtung 
aufsuchen,

3. rechtliche Betreuerinnen und Betreuer sowie Vormün
der, soweit ein persönlicher Kontakt zur Erfüllung der 
ihnen übertragenen Aufgaben erforderlich ist; Be
vollmächtigte werden rechtlichen Betreuerinnen und 
Betreuern gleichgestellt,

4. sonstige Personen, denen aufgrund hoheitlicher Auf
gaben oder zur Durchführung von Prüfungen Zugang 
zu gewähren ist.

5. Personen, die therapeutische oder medizinische Maß
nahmen durchführen.

(3) Patientinnen und Patienten und Bewohnerinnen und 
Bewohner von Einrichtungen nach Absatz 1 dürfen einmal 
am Tag von einer Person für eine Stunde Besuch empfan
gen, allerdings nicht von Kindern unter 16 Jahren oder von 
Menschen mit Atemwegsinfektionen. Die Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregelungen des § 1 Abs. 5 ist durch 
die Einrichtungsleitung sicherzustellen. Im Rahmen einer 
Gefährdungsabschätzung für die Patientinnen und Patien
ten und Bewohnerinnen und Bewohner kann die Einrich
tungsleitung die Besuchsregelung nach Satz 1 erweitern, 
einschränken oder vorbehaltlich des Absatzes 4 ein Be
suchsverbot festlegen. Ein generelles Besuchsverbot ist 
von der zuständigen Aufsichtsbehörde zu genehmigen. Alle 
Besucherinnen und Besucher haben den, von der Einrich
tung zur Verfügung zu stellenden, neuen medizinischen 
Mund-Nasen-Schutz (z. B. OP-Maske) zu tragen.

(4) Die Einrichtungen können, gegebenenfalls auch 
unter Auflagen, Ausnahmen von den Einschränkungen
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nach Absatz 3 zulassen, wenn ein besonderes berechtigtes 
Interesse vorliegt. Ein besonderes berechtigtes Interesse 
kann insbesondere aus medizinischen oder ethisch-sozialen 
Gründen bestehen (z. B. Frühgeborene, für Geburts- und 
Kinderstationen, Palliativpatienten). 

(5) Eine Ausnahme nach Absatz 3 oder 4 darf nicht für 
Personen erteilt werden, die 

1. bereits infiziert sind, 

2. Kontaktpersonen der Kategorien I und Il entsprechend 
der Definition des Robert Koch-Instituts (RKI) sind 
oder 

3. sich in einem Staat, der nicht der Staatengruppe nach 
§ 1 Abs. 4 der SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung 
vom 9. April 2020 (GVB1. LSA S. 124), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 19. Mai 2020 (GVB1. LSA 
S. 248) angehört, aufgehalten haben. 

Diesen Personen ist es untersagt, die Einrichtungen nach 
Absatz 1 zu betreten. Dieses Verbot gilt innerhalb eines 
Zeitraums von 14 Tagen nach Kontakt mit den in Satz 1 
Nr. 1 genannten Personen oder nach Rückkehr aus dem 
Ausland. Die Definition der Kontaktpersonen der Katego-
rien I und II ist unter https://www.rki.de/DE/Content/ 
InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Manage 
ment.html abrufbar. 

(6) ZurAufrechterhaltung der medizinischen Versorgung 
und des Pflegebetriebs können in der Einrichtung tätige 
Personen, denen nach Absatz 4 der Zutritt untersagt wäre, 
nach Abwägung die berufliche Tätigkeit in der Einrichtung 
unter Beachtung von Schutzmaßnahmen fortsetzen. Die 
Entscheidung über die Fortsetzung der Tätigkeit und die 
erforderlichen Schutzmaßnahmen trifft die Einrichtung. 

§ 10 
Werkstätten, Tagesförderstätten und 

ambulante Leistungen für Menschen mit Behinderungen 

(1) In allen Werkstätten für behinderte Menschen im 
Sinne der §§ 219 bis 227 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch sowie in allen Tagesförderstätten sowie ver-
gleichbaren ambulanten und teilstationären Angeboten der 
Eingliederungshilfe findet eine Beschäftigung und Betreu-
ung für Menschen mit Behinderungen nur unter den Maß-
gaben der Absätze 2 und 3 statt. Personen im Sinne von 
§ 9 Abs. 5 dürfen die Einrichtungen nicht betreten. 

(2) Die Beschäftigung und Betreuung von Menschen mit 
Behinderungen in Werkstätten für behinderte Menschen 
im Sinne der §§ 219 bis 227 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch ist gestattet, wenn 

1. die Zahl der hierfür genutzten Arbeits- und Betreuungs-
plätze auf ein Viertel, ab dem 15. Juni 2020 auf die Hälfte 
der am 17. März 2020 in einer Werkstatt und ange-
gliederten Förderstätte vorhandenen Plätze beschränkt 
ist zuzüglich der ausgelagerten Arbeitsplätze auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt im Sinne von § 219 Abs. 1 
Satz 5 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, 

2. die Menschen mit Behinderungen freiwillig an den 
Beschäftigungs- und Betreuungsangeboten teilnehmen, 

3. zwischen den Arbeitsplätzen ausreichende Abstände 
bestehen (mindestens 1,5 Meter), 

4. durch die Organisation der Arbeitsgruppen die Kontakte 
reduziert werden und gewährleistet wird, dass Klein-
gruppen getrennt nach Wohngruppen und besonderen 
Wohnformen oder zu Hause wohnenden Menschen mit 
Behinderung zusammengestellt werden, 

5. ein Nutzungs- und Wegeplan für Gemeinschaftsräume 
und gemeinschaftlich genutzte Wege zur Vermeidung 
von Kontakten unterschiedlicher Arbeitsgruppen und 
der Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern 
umgesetzt wird, 

6. bei der Einnahme der Verpflegung ein Mindestabstand 
von 2 Metern gewährleistet ist, 

7. ein aktualisiertes Infektionsschutzkonzept des Leis-
tungserbringers für die Fahrdienste und den Betrieb der 
Werkstatt und der Förderstätte vorliegt und umgesetzt 
wird. 

Darüber hinaus soll der Leistungserbringer ein Beschäfti-
gungs-, ein Betreuungsangebot oder beides für Menschen 
mit Behinderungen in den in Absatz 1 genannten Einrich-
tungen zur Verfügung stellen, wenn kein Angehöriger zur 
Verfügung steht, der die Betreuung und Versorgung über-
nehmen kann oder aus sonstigen Gründen keine geordnete 
Betreuung und Versorgung des Menschen mit Behinde-
rung tagsüber zu Hause sichergestellt werden kann, ins-
besondere wenn situationsbedingt und bei besonderen 
behinderungsbedingten Gründen eine maßgebliche Ver-
schlechterung der psychischen oder physischen Gesundheit 
abzuwenden ist, sowie für Menschen mit Behinderungen, 
die in einem Wohnheim oder in einer Wohngruppe wohnen 
und für die durch den jeweiligen Leistungserbringer keine 
ganztägige geordnete Betreuung und Versorgung sicher-
gestellt werden kann. 

(3) Die Betreuung in allen anderen vergleichbaren am-
bulanten und teilstationären Angeboten der Eingliede-
rungshilfe im Sinne von Absatz 1 ist gestattet, wenn 

1. die Menschen mit Behinderungen freiwillig an den 
Betreuungsangeboten teilnehmen, 

2. bei der Betreuung ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
umgesetzt wird, 

3. durch die Organisation von Kleingruppen die Kontakte 
reduziert werden und gewährleistet wird, dass Klein-
gruppen getrennt nach Wohngruppen und besonderen 
Wohnformen oder zu Hause wohnenden Menschen mit 
Behinderung zusammengestellt werden, 

4. ein Nutzungs- und Wegeplan für Gemeinschaftsräume 
und gemeinschaftlich genutzte Wege zur Vermeidung 
von Kontakten unterschiedlicher Kleingruppen und der 
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern um-
gesetzt werden, 

5. bei der Einnahme der Verpflegung eine Mindestabstand 
von 2 Metern gewährleistet ist, 

6. ein aktualisiertes Infektionsschutzkonzept des Trägers 
für die Fahrdienste und den Betrieb der Werkstatt und 
der Förderstätte vorliegt und umgesetzt wird. 

Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
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nach Absatz 3 zulassen, wenn ein besonderes berechtigtes 
Interesse vorliegt. Ein besonderes berechtigtes Interesse 
kann insbesondere aus medizinischen oder ethisch-sozialen 
Gründen bestehen (z. B. Frühgeborene, für Geburts- und 
Kinderstationen, Palliativpatienten).

(5) Eine Ausnahme nach Absatz 3 oder 4 darf nicht für 
Personen erteilt werden, die

1. bereits infiziert sind,

2. Kontaktpersonen der Kategorien I und II entsprechend 
der Definition des Roben Koch-Instituts (RKI) sind 
oder

3. sich in einem Staat, der nicht der Staatengruppe nach 
§ 1 Abs. 4 der SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung 
vom 9. April 2020 (GVB1. LSA S. 124), zuletzt geänden 
durch Verordnung vom 19. Mai 2020 (GVB1. LSA
S. 248) angehört, aufgehalten haben.

Diesen Personen ist es untersagt, die Einrichtungen nach 
Absatz 1 zu betreten. Dieses Verbot gilt innerhalb eines 
Zeitraums von 14 Tagen nach Kontakt mit den in Satz 1 
Nr. 1 genannten Personen oder nach Rückkehr aus dem 
Ausland. Die Definition der Kontaktpersonen der Katego
rien I und II ist unter https://www.rki.de/DE/Content/ 
InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Manage 
ment.html abrufbar.

(6) Zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung 
und des Pflegebetriebs können in der Einrichtung tätige 
Personen, denen nach Absatz 4 der Zutritt untersagt wäre, 
nach Abwägung die berufliche Tätigkeit in der Einrichtung 
unter Beachtung von Schutzmaßnahmen fortsetzen. Die 
Entscheidung über die Fortsetzung der Tätigkeit und die 
erforderlichen Schutzmaßnahmen trifft die Einrichtung.

§ 10
Werkstätten, Tagesförderstätten und 

ambulante Leistungen für Menschen mit Behinderungen

(1) In allen Werkstätten für behinderte Menschen im 
Sinne der §§ 219 bis 227 des Neunten Buches Sozial
gesetzbuch sowie in allen Tagesförderstätten sowie ver
gleichbaren ambulanten und teilstationären Angeboten der 
Eingliederungshilfe findet eine Beschäftigung und Betreu
ung für Menschen mit Behinderungen nur unter den Maß
gaben der Absätze 2 und 3 statt. Personen im Sinne von 
§ 9 Abs. 5 dürfen die Einrichtungen nicht betreten.

(2) Die Beschäftigung und Betreuung von Menschen mit 
Behinderungen in Werkstätten für behinderte Menschen 
im Sinne der §§ 219 bis 227 des Neunten Buches Sozial
gesetzbuch ist gestattet, wenn

1. die Zahl der hierfür genutzten Arbeits- und Belreuungs- 
plätze auf ein Viertel, ab dem 15. Juni 2020 auf die Hälfte 
der am 17. März 2020 in einer Werkstatt und an ge
gliederten Förderstätte vorhandenen Plätze beschränkt 
ist zuzüglich der ausgelagerlen Arbeitsplätze auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt im Sinne von § 219 Abs. 1 
Satz 5 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch,

2. die Menschen mit Behinderungen freiwillig an den 
Beschäftigungs- und Betreuungsangeboten teilnehmen.

3. zwischen den Arbeitsplätzen ausreichende Abstände 
bestehen (mindestens 1,5 Meter),

4. durch die Organisation der Arbeitsgruppen die Kontakte 
reduziert werden und gewährleistet wird, dass Klein
gruppen getrennt nach Wohngruppen und besonderen 
Wohnformen oder zu Hause wohnenden Menschen mit 
Behinderung zusammengestellt werden,

5. ein Nutzungs- und Wegeplan für Gemeinschaftsräume 
und gemeinschaftlich genutzte Wege zur Vermeidung 
von Kontakten unterschiedlicher Arbeitsgruppen und 
der Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern 
umgesetzt wird,

6. bei der Einnahme der Verpflegung ein Mindestabstand 
von 2 Metern gewährleistet ist.

7. ein aktualisiertes Infektionsschutzkonzept des Leis
tungserbringers für die Fahrdienste und den Betrieb der 
Werkstatt und der Förderstätte vorliegt und umgesetzt 
wird.

Darüber hinaus soll der Leistungserbringer ein Beschäfti
gungs-, ein Betreuungsangebot oder beides für Menschen 
mit Behinderungen in den in Absatz 1 genannten Einrich
tungen zur Verfügung stellen, wenn kein Angehöriger zur 
Verfügung steht, der die Betreuung und Versorgung über
nehmen kamt oder aus sonstigen Gründen keine geordnete 
Betreuung und Versorgung des Menschen mit Behinde
rung tagsüber zu Hause sichergestellt werden kann, ins
besondere wenn situationsbedingt und bei besonderen 
behinderungsbedingten Gründen eine maßgebliche Ver
schlechterung der psychischen oder physischen Gesundheit 
abzuwenden ist, sowie für Menschen mit Behinderungen, 
die in einem Wohnheim oder in einer Wohngruppe wohnen 
und für die durch den jeweiligen Leistungserbringer keine 
ganztägige geordnete Betreuung und Versorgung sicher
gestellt werden kann.

(3) Die Betreuung in allen anderen vergleichbaren am
bulanten und teil stationären Angeboten der Eingliede
rungshilfe im Sinne von Absatz 1 ist gestattet, wenn

1. die Menschen mit Behinderungen freiwillig an den 
Betreuungsangeboten teilnehmen,

2. bei der Betreuung ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
umgesetzt wird,

3. durch die Organisation von Kleingruppen die Kontakte 
reduziert werden und gewährleistet wird, dass Klein
gruppen getrennt nach Wohngruppen und besonderen 
Wohnformen oder zu Hause wohnenden Menschen mit 
Behinderung zusammengestellt werden,

4. ein Nutzungs- und Wegeplan für Gemeinschaftsräume 
und gemeinschaftlich genutzte Wege zur Vermeidung 
von Kontakten unterschiedlicher Kleingruppen und der 
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern um
gesetzt werden,

5. bei der Einnahme der Verpflegung eine Mindestabstand 
von 2 Metern gewährleistet ist,

6. ein aktualisiertes Infektionsschutzkonzept des Trägers 
für die Fahrdienste und den Betrieb der Werkstatt und 
der Förderstätte vorliegt und umgesetzt wird.

Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.
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(4) In allen heilpädagogischen und interdisziplinären 
Frühförderstellen findet grundsätzlich keine Therapie, 
Förderung und Beratung für Kinder und deren Familien 
statt, die einen unmittelbaren persönlichen Kontakt erfor-
dert. Leistungen, die in einer auf die Situation angepassten 
Form (z. B. telefonisch, per E-Mail oder durch Nutzung 
digitaler Medien) möglich sind, können weiter erbracht 
werden. Heilpädagogische und medizinische Therapien 
innerhalb der Komplexleistung Frühförderung sind, wenn 
sie für den Erhalt der Gesundheit der Kinder oder für das 
Aufrechterhalten der Vitalfunktionen unverzichtbar und 
unaufschiebbar sind, von diesem Verbot ausgenommen. 
Diese Fälle sind in enger Abstimmung mit den Eltern, den 
Therapeutinnen oder Therapeuten und der Leitung der 
Frühförderstelle zu klären, damit die Frühförderung ohne 
Unterbrechung weitergeführt wird. Das Personal der 
genannten Einrichtungen darf für die genannten Zwecke 
weder das häusliche Umfeld der Familien noch Kinder-
tageseinrichtungen aufsuchen. Die Frühförderstelle muss 
über ein aktualisiertes Infelctionsschutzkonzept verfügen 
und dies umsetzen. Ab dem 4. Juni 2020 können alle heil-
pädagogischen und interdisziplinären Frühförderstellen 
Therapien, Förderung und Beratung für Kinder und deren 
Familien durchführen, wenn ein aktualisiertes Infektions-
schutzkonzept vorliegt und umgesetzt wird. 

(5) Die Personensorgeberechtigten oder die rechtliche 
Betreuerin oder der rechtliche Betreuer sowie die Leis-
tungserbringer haben auf die Einhaltung der in den Ab-
sätzen 1 bis 4 genannten Maßgaben und der sich hieraus 
ergebenden Pflichten zu achten. 

(6) Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
wird ermächtigt, abweichende Regelungen zu treffen, 
soweit dies die aktuelle Situation erfordert. 

§ 11 
Psychiatrische und geriatrische Tageskliniken, 

Einrichtungen des Maßregelvollzugs und 
der forensischen Nachsorge 

(1) Tageskliniken der psychiatrischen und geriatrischen 
Fachgebiete entsprechend dem Krankenhausplan des Lan-
des Sachsen-Anhalt ab 1.12.2019 (Beschluss der Landes-
regierung vom 26. November 2019, MBI. LSA S. 408), 
namentlich Psychiatrie und Psychotherapie (PSY), Psycho-
somatische Medizinische und Psychotherapie (PSM) und 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (K.TP), 
dürfen ihre Leistungen erbringen, wenn sichergestellt ist, 
dass die Abstands- und Hygieneregeln sowie Zugangs-
begrenzungen nach § 2 Abs. 1 entsprechend eingehalten 
werden. Vorerkrankungen der Patientinnen und Patienten, 
die das Risiko eines schweren Covid-19-Krankheitsver-
laufes erhöhen, sind bei Art und Umfang der Leistungs-
erbringung zu berücksichtigen. 

(2) In den Einrichtungen des Maßregelvollzugs unter-
gebrachte Personen dürfen Besuch empfangen. Aus thera-
peutischen Gründen sowie Gründen der Sicherheit und des 
geordneten Zusammenlebens können Besuchsregelungen 
eingeschränkt werden. Neuaufnahmen sowie Unterge-
brachte mit erkennbaren Symptomen einer COVID-1 9-
Erkrankung oder jeglichen Erkältungssymptomen werden 
nach ärztlichem Ermessen in Quarantäne genommen oder 
gesondert untergebracht. Das Ministerium für Arbeit, 

Soziales und Integration wird ermächtigt, zur Gewährleis-
tung der Funktionsfähigkeit des Maßregelvollzugs und der 
forensischen Nachsorge für seinen Geschäftsbereich ab-
weichende Regelungen zu erlassen. 

§ 12 
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, 
psychosomatische Rehabilitationskliniken 

(1) In Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen dürfen 
Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen nach § 41 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Kranken-
versicherung — vom 20. Dezember 1988, (BGBl. I S. 2477, 
2482), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
22. März 2020 (BGBl. I S. 604), begonnen werden, wenn 
die Hygieneregeln nach § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 und den 
medizinischen Empfehlungen für die Wiederaufnahme des 
Klinikbetriebs der Deutschen Rentenversicherung Bund 
vom 7. Mai 2020 oder vergleichbarer Regelungen anderer 
Träger, mit denen Versorgungsverträge bestehen, eingehal-
ten werden. 

(2) In Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen dürfen 
Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen im Rahmen all-
gemeiner Heilverfahren gemäß § 40 Abs. 1 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch erbracht werden, wenn die 
Hygieneregeln nach § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Deutschen 
Rentenversicherung Bund vom 7. Mai 2020 oder ver-
gleichbarer Regelungen anderer Träger, mit denen Versor-
gungsverträge bestehen, eingehalten werden. 

(3) Die Regelungen der Absätze 1 und 2 gelten für psy-
chosomatische Rehabilitationskliniken entsprechend. 

§ 13 
Teilstationäre Einrichtungen 

für Personen mit Pflegebedarf 

(1) In Einrichtungen, in denen Personen mit Pflegebedarf 
teilstationär untergebracht und verpflegt werden können 
(Tages- und Nachtpflege), dürfen keine entsprechenden 
Leistungen erbracht werden. 

(2) Von dem Verbot nach Absatz 1 sind solche pflegebe-
dürftigen Personen ausgenommen, die von Angehörigen 
versorgt und betreut werden, die als in Bereichen der kri-
tischen Infrastruktur Beschäftigte zur Aufrechterhaltung 
dieser Strukturen und Leistungen erforderlich sind. Die 
Regelungen nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, Satz 2 sowie 
Abs. 3 und 4 sind entsprechend anwendbar. 

(3) Ausgenommen sind ferner solche Personen, die 
einen täglichen Pflege- und Betreuungsaufwand benötigen, 
dem im häuslichen Rahmen nicht entsprochen werden 
kann. 

(4) Über die Gewährung einer Notbetreuung nach Ab-
satz 2 und 3 entscheidet die Leitung der bisher genutzten 
Einrichtung im Einzelfall unter Abwägung der Gesamt-
umstände — insbesondere der erhöhten Gefahren durch 
das neuartige Corona-Virus SARS-CoV-2 einerseits und 
einer drohenden unzureichenden häuslichen Versorgung 
sowie verbesserter Schutzvorkehrungen bei einer Redu-
zierung der Zahl der in der Einrichtung zu versorgenden 
Personen andererseits. 
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(4) In allen heilpädagogischen und interdisziplinären 
Frühförderstellen findet grundsätzlich keine Therapie, 
Förderung und Beratung für Kinder und deren Familien 
statt, die einen unmittelbaren persönlichen Kontakt erfor
dert. Leistungen, die in einer auf die Situation angepassten 
Form (z. B. telefonisch, per E-Mail oder durch Nutzung 
digitaler Medien) möglich sind, können weiter erbracht 
werden. Heilpädagogische und medizinische Therapien 
innerhalb der Komplexleistung Frühförderung sind, wenn 
sie für den Erhalt der Gesundheit der Kinder oder für das 
Aufrechterhalten der Vitalfunktionen unverzichtbar und 
unaufschiebbar sind, von diesem Verbot ausgenommen. 
Diese Fälle sind in enger Abstimmung mit den Eltern, den 
Therapeutinnen oder Therapeuten und der Leitung der 
Frühförderstelle zu klären, damit die Frühförderung ohne 
Unterbrechung weitergeführt wird. Das Personal der 
genannten Einrichtungen darf für die genannten Zwecke 
weder das häusliche Umfeld der Familien noch Kinder
tageseinrichtungen aufsuchen. Die Frühförderstelle muss 
über ein aktualisiertes Infektionsschutzkonzept verfügen 
und dies umsetzen. Ab dem 4. Juni 2020 können alle heil
pädagogischen und interdisziplinären Frühförderstellen 
Therapien. Förderung und Beratung für Kinder und deren 
Familien durchführen, wenn ein aktualisiertes Infektions- 
schutzkonzept vorliegt und umgesetzt wird.

(5) Die Personensorgeberechtigten oder die rechtliche 
Betreuerin oder der rechtliche Betreuer sowie die Leis
tungserbringer haben auf die Einhaltung der in den Ab
sätzen 1 bis 4 genannten Maßgaben und der sich hieraus 
ergebenden Pflichten zu achten.

(6) Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
wird ermächtigt, abweichende Regelungen zu treffen, 
soweit dies die aktuelle Situation erfordert.

§ 11
Psychiatrische und geriatrische Tageskliniken, 

Einrichtungen des Maßregel Vollzugs und 
der forensischen Nachsorge

(1) Tageskliniken der psychiatrischen und geriatrischen 
Fachgebiete entsprechend dem Krankenhausplan des Lan
des Sachsen-Anhalt ab 1.12.2019 (Beschluss der Landes- 
regierung vom 26. November 2019, MB1. LSA S. 408), 
namentlich Psychiatrie und Psychotherapie (PSY), Psycho
somatische Medizinische und Psychotherapie (PSM) und 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (KJP), 
dürfen ihre Leistungen erbringen, wenn sichergestellt ist, 
dass die Abstands- und Hygieneregeln sowie Zugangs
begrenzungen nach § 2 Abs. 1 entsprechend eingehalten 
werden. Vorerkrankungen der Patientinnen und Patienten, 
die das Risiko eines schweren Covid-19-Krankheitsver- 
laufes erhöhen, sind bei Art und Umfang der Leistungs
erbringung zu berücksichtigen.

(2) In den Einrichtungen des Maßregelvollzugs unter
gebrachte Personen dürfen Besuch empfangen. Aus thera
peutischen Gründen sowie Gründen der Sicherheit und des 
geordneten Zusammenlebens können Besuchsregelungen 
eingeschränkt werden. Neuaufnahmen sowie Unterge
brachte mit erkennbaren Symptomen einer COVID-19- 
Erkrankung oder jeglichen Erkältungssymptomen werden 
nach ärztlichem Ermessen in Quarantäne genommen oder 
gesondert untergebracht. Das Ministerium für Arbeit,

Soziales und Integration wird ermächtigt, zur Gewährleis
tung der Funktionsfähigkeit des Maßregel Vollzugs und der 
forensischen Nachsorge für seinen Geschäftsbereich ab
weichende Regelungen zu erlassen.

§ 12
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, 
psychosomatische Rehabilitationskliniken

(1) In Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen dürfen 
Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen nach § 41 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Kranken
versicherung - vom 20. Dezember 1988, (BGBl. I S. 2477, 
2482), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
22. März 2020 (BGBl. I S. 604), begonnen werden, wenn 
die Hygieneregeln nach § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 und den 
medizinischen Empfehlungen für die Wiederaufnahme des 
Klinikbetriebs der Deutschen Rentenversicherung Bund 
vom 7. Mai 2020 oder vergleichbarer Regelungen anderer 
Träger, mit denen Versorgungsverträge bestehen, eingehal
ten werden.

(2) In Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen dürfen 
Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen im Rahmen all
gemeiner Heilverfahren gemäß § 40 Abs. 1 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch erbracht werden, wenn die 
Hygieneregeln nach § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Deutschen 
Rentenversicherung Bund vom 7. Mai 2020 oder ver
gleichbarer Regelungen anderer Träger, mit denen Versor
gungsverträge bestehen, eingehalten werden.

(3) Die Regelungen der Absätze 1 und 2 gelten für psy
chosomatische Rehabilitationskliniken entsprechend.

§ 13
Teilstationäre Einrichtungen 

für Personen mit Pflegebedarf

(1) In Einrichtungen, in denen Personen mit Pflegebedarf 
teilstationär untergebracht und verpflegt werden können 
(Tages- und Nachtpflege), dürfen keine entsprechenden 
Leistungen erbracht werden.

(2) Von dem Verbot nach Absatz 1 sind solche pflegebe
dürftigen Personen ausgenommen, die von Angehörigen 
versorgt und betreut werden, die als in Bereichen der kri
tischen Infrastruktur Beschäftigte zur Aufrechterhaltung 
dieser Strukturen und Leistungen erforderlich sind. Die 
Regelungen nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, Satz 2 sowie 
Abs. 3 und 4 sind entsprechend anwendbar.

(3) Ausgenommen sind ferner solche Personen, die 
einen täglichen Pflege- und Belreuungsaufwand benötigen, 
dem im häuslichen Rahmen nicht entsprochen werden 
kann.

(4) Über die Gewährung einer Notbetreuung nach Ab
satz 2 und 3 entscheidet die Leitung der bisher genutzten 
Einrichtung im Einzelfall unter Abwägung der Gesamt
umstände — insbesondere der erhöhten Gefahren durch 
das neuartige Corona-Virus SARS-CoV-2 einerseits und 
einer drohenden unzureichenden häuslichen Versorgung 
sowie verbesserter Schutzvorkehrungen bei einer Redu
zierung der Zahl der in der Einrichtung zu versorgenden 
Personen andererseits.
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(5) Ab dem 4. Juni 2020 dürfen die Einrichtungen nach 
Absatz 1 einen eingeschränkten Regelbetrieb wieder auf-
nehmen. Die Einhaltung der Hygiene-- und Abstandsrege-
lungen des § 1 Abs. 5 ist durch die Einrichtungsleitung 
sicherzustellen. Im Rahmen einer Gefährdungsabschät-
zung für die Klientinnen und Klienten hat die Einrichtungs-
leitung über den Umfang der Wiederaufnahme des Betriebs 
zu entscheiden. Die Regelungen in § 2 Abs. 1 sind als 
Orientierung heran zuziehen. 

§ 14 
Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33 Nm.1, 3 und 5 
des Infektionsschutzgesetzes, erweiterte Notbetreuung 

(1) Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 33 Nrn. 1, 3 
und 5 des Infektionsschutzgesetzes sind zu schließen. 
Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne dieser Verordnung 
sind sämtliche Kindertageseinrichtungen, Kinderhorte, 
öffentliche Schulen und Schulen in freier Trägerschaft 
sowie Ferienlager. Der Anspruch der Personensorgeberech-
tigten auf die Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten 
von Kindertageseinrichtungen oder heilpädagogischen 
Tagesstätten wird eingeschränkt. 

(2) Von der Schließungsverfügung nach Absatz 1 sind 
ausgenommen: 

1. alle Schülerinnen und Schüler mit speziellem sonder-
pädagogischem Förderbedarf sowie Kinder mit einem 
zusätzlichen Anspruch nach § 8 des Kinderförderungs-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt, die aus familiären 
Gründen auf eine Betreuung angewiesen sind, 

2. Kinder, die nach einer Entscheidung des Jugendamtes 
zur Sicherstellung des Kindeswohls eine Kindertages-
einrichtung zu besuchen haben, 

3. Kinder und deren Sorgeberechtigte, die in die Einge-
wöhnungsphase in einer Kindertageseinrichtung aufge-
nommen werden, soweit ein Anspruch auf Notbetreuung 
bestehen würde, 

4. die zur Wahrnehmung der notwendigen Bildungs- und. 
Betreuungsaufgaben erforderlichen Beschäftigten der 
jeweiligen Gemeinschaftseinrichtungen und sonstige 
Beschäftigte zur Wahrnehmung dringend erforderlicher 
Dienstgeschäfte, sowie 

5. betreuungsbedürftige Kinder, die das zwölfte Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben oder behindert und auf 
Hilfe angewiesen sind, wenn ein Erziehungsberechtigter 
zur Gruppe der im Bereich der kritischen Infrastruktur 
tätigen, unentbehrlichen Schlüsselpersonen nach Ab-
satz 3 gehört; diese Betreuung soll erfolgen, sofern eine 
private Betreuung insbesondere durch Familienange-
hörige oder die Ermöglichung flexibler Arbeitszeiten 
und Arbeitsgestaltung (z. B. Homeoffice) nicht gewähr-
leistet werden kann. 

Die Landkreise und kreisfreien Städte werden ermächtigt, 
Ausnahmen im Einzelfall oder durch Allgemeinverfügung 
insbesondere für Härtefälle zu erlassen. 

(3) Kritische Infrastruktur im Sinne von Absatz 2 Nr. 4 
sind insbesondere die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisver-
ordnung vom 22. April 2016 (BGBl. I S. 958), geändert 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 21. Juni 2017 (BGBl. I 
S. 1903), bestimmten Sektoren Energie, Wasser, Ernäh-

rung, Informationstechnik und Telekommunikation, Ge-
sundheit, Finanz- und Versicherungswesen, Transport und 
Verkehr: 

1. die gesamte Infrastruktur zur medizinischen, veterinär-
medizinischen, pharmazeutischen und pflegerischen 
Versorgung einschließlich der zur Aufrechterhaltung 
dieser Versorgung notwendigen Unternehmen (z. B. 
Pharmazeutische Industrie, Medizinproduktehersteller, 
MDK, Krankenkassen) und Unterstützungsbereiche 
(z. B. Reinigung, Essensversorgung, Labore und Ver-
waltung), des Justiz-, Maßregel- und Abschiebungshaft-
vollzugs, der Altenpflege, der ambulanten Pflegedienste, 
der Kinder- und Jugendhilfe, der Behindertenhilfe auch 
soweit sie über die Bestimmung des Sektors Gesundheit 
in § 6 der BSI-Kritisverordnung hinausgeht; 

2. Landesverteidigung (Bundeswehr), Parlament, Justiz 
(einschließlich Rechtsanwälte und Notare), Regierung 
und Verwaltung, der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung (Polizei) einschließlich Agentur für Arbeit, 
Jobcenter, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, 
Behörden des Arbeits-, Gesundheits- und Verbraucher-
schutzes, der Straf3enmeistereien und Straßenbetriebe 
sowie Einrichtungen der nichtpolizeilichen Gefahren-
abwehr [(freiwillige) Feuerwehr und Katastrophen-
schutz, Rettungsdienst], soweit Beschäftigte von ihrem 
Dienstherrn unabkömmlich gestellt werden; 

3. notwendige Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvor-
sorge zur Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen 
(Medien, Presse, Post- und Telekommunikationsdienste 
(insbesondere Einrichtung zur Entstörung und Aufrecht-
erhaltung der Netze), Energie (z. B. Strom-, Wärme-, 
Gas- und Kraftstoffversorgung), Wasser, Finanzen- und 
Versicherungen (z. B. Bargeldversorgung, Sozialtrans-
fers), ÖPNV, Schienenpersonenverkehr, Abfallentsor-
gung im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes), der 
Landwirtschaft sowie der Versorgungseinrichtungen 
des Handels (Produktion, Groß- und Einzelhandel),
jeweils einschließlich Zulieferung und Logistik; 

4. Personal von Bildungs- und Kinderbetreuungseinrich-
tungen, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und 
Studenten, Beschäftigte in Dienstleistungsbetrieben der 
Körperpflege gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1, alleinerziehende 
Berufstätige, Beratungspersonal der Schwangerschafts-
konflilctberatung, des Frauen- und Kinderschutzes sowie 
sozialer Krisenintervention seinrichtungen; 

5. Bestatter und Beschäftigte in den Krematorien. 

(4) Die Notwendigkeit einer außerordentlichen Betreu-
ung von Kindern der unentbehrlichen Schlüsselpersonen 
ist der betreffenden Gemeinschaftseinrichtung gegenüber 
durch schriftliche Bestätigung des jeweiligen Arbeitgebers 
oder Dienstvorgesetzten oder bei Selbständigen durch 
schriftliche Eigenauskunft nachzuweisen. 

(5) Der in § 9 Abs. 5 definierte Personenkreis darf die 
Gemeinschaftseinrichtungen nach Absatz 1 nicht betreten. 
Er kann auch die Notbetreuung weder in Anspruch nehmen 
noch durchführen. 

§ 14a 
Eingeschränkter Regelbetrieb in den Kindertagesstätten 

(1) Abweichend von § 14 öffnen alle Kindertageseinrich-
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(5) Ab dein 4. Juni 2020 dürfen die Einrichtungen nach 
Absatz 1 einen eingeschränkten Regelbetrieb wieder auf
nehmen. Die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsrege
lungen des § 1 Abs. 5 ist durch die Einrichtungsleitung 
sicherzustellen. Im Rahmen einer Gefährdungsabschät
zung für die Klientinnen und Klienten hat die Einrichtungs- 
leilung über den Umfang der Wiederaufnahme des Betriebs 
zu entscheiden. Die Regelungen in § 2 Abs. 1 sind als 
Orientierung heran zuziehen.

§ 14
Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33 Nm.l, 3 und 5 
des Infektionsschutzgesetzes, erweiterte Notbetreuung

(1) Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 33 Nrn. 1, 3 
und 5 des Infektionsschutzgesetzes sind zu schließen. 
Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne dieser Verordnung 
sind sämtliche Kindertageseinrichtungen, Kinderhorte, 
öffentliche Schulen und Schulen in freier Trägerschaft 
sowie Ferienlager. Der Anspruch der Personensorgeberech
tigten auf die Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten 
von Kindertageseinrichtungen oder heilpädagogischen 
Tagesstätten wird eingeschränkt.

(2) Von der SchließungsVerfügung nach Absatz 1 sind 
ausgenommen:

1. alle Schülerinnen und Schüler mit speziellem sonder
pädagogischem Förderbedarf sowie Kinder mit einem 
zusätzlichen Anspruch nach § 8 des Kinderförderungs
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt, die aus familiären 
Gründen auf eine Betreuung angewiesen sind,

2. Kinder, die nach einer Entscheidung des Jugendamtes 
zur Sicherstellung des Kindeswohls eine Kindertages- 
eimichtung zu besuchen haben,

3. Kinder und deren Sorgeberechtigte, die in die Einge
wöhnungsphase in einer Kindertageseinrichtung aufge
nommen werden, soweit ein Anspruch auf Notbetreuung 
bestehen würde,

4. die zur Wahrnehmung der notwendigen Bildungs- und 
Betreuungsaufgaben erforderlichen Beschäftigten der 
jeweiligen Gemeinschaftseinrichtungen und sonstige 
Beschäftigte zur Wahrnehmung dringend erforderlicher 
Dienstgeschäfte, sowie

5. betreuungsbedürftige Kinder, die das zwölfte Lebens
jahr noch nicht vollendet haben oder behindert und auf 
Hilfe angewiesen sind, wenn ein Eraehungsberechtigter 
zur Gruppe der im Bereich der kritischen Infrastruktur 
tätigen, unentbehrlichen Schlüsselpersonen nach Ab
satz 3 gehört; diese Betreuung soll erfolgen, sofern eine 
private Betreuung insbesondere durch Familienange
hörige oder die Ermöglichung flexibler Arbeitszeiten 
und Arbeitsgestaltung (z. B. Homeoffice) nicht gewähr
leistet werden kann.

Die Landkreise und kreisfreien Städte werden ermächtigt, 
Ausnahmen im Einzelfall oder durch Allgemeinverfügung 
insbesondere für Härtefälle zu erlassen.

(3) Kritische Infrastruktur im Sinne von Absatz 2 Nr. 4 
sind insbesondere die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisver- 
ordnung vom 22. April 2016 (BGBl. I S. 958), geändert 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 21. Juni 2017 (BGBl. 1
S. 1903), bestimmten Sektoren Energie, Wasser, Ernäh-

rung, Informationstechnik und Telekommunikation. Ge
sundheit, Finanz- und Versicherungswesen, Transport und 
Verkehr:

1. die gesamte Infrastruktur zur medizinischen, veterinär
medizinischen, pharmazeutischen und pflegerischen 
Versorgung einschließlich der zur Aufrechterhaltung 
dieser Versorgung notwendigen Unternehmen (z. B. 
Phanuazeutische Industrie, Medizinproduktehersteller, 
MDK, Krankenkassen) und Unterstützungsbereiche 
(z. B. Reinigung, Essensversorgung, Labore und Ver
waltung), des Justiz-, Maßregel- und Abschiebungshaft
vollzugs, der Altenpflege, der ambulanten Pflegedienste, 
der Kinder- und Jugendhilfe, der Behinderten hi Ife auch 
soweit sie über die Bestimmung des Sektors Gesundheit 
in § 6 der BSI-Kritisverordnung hinausgeht;

2. Landesverteidigung (Bundeswehr), Parlament, Justiz 
(einschließlich Rechtsanwälte und Notare), Regierung 
und Verwaltung, der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung (Polizei) einschließlich Agentur für Arbeit, 
Jobcenter, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, 
Behörden des Arbeits-, Gesundheits- und Verbraucher
schutzes, der Straßenmeistereien und Straßenbetriebe 
sowie Einrichtungen der nichtpolizeilichen Gefahren
abwehr [(freiwillige) Feuerwehr und Katastrophen
schutz, Rettungsdienst], soweit Beschäftigte von ihrem 
Dienstherm unabkömmlich gestellt werden;

3. notwendige Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvor
sorge zur Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen 
(Medien, Presse, Post- und Telekommunikationsdienste 
(insbesondere Einrichtung zur Entstöiung und Aufrecht
erhaltung der Netze), Energie (z. B. Strom-, Wärme-, 
Gas- und Kraftstoffversorgung), Wasser, Finanzen- und 
Versicherungen (z. B. Bargeldversorgung. Sozialtrans
fers), ÖPNV, Schienenpersonenverkehr, Abfallentsor
gung im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes), der 
Landwirtschaft sowie der Versorgungseinrichtungen 
des Handels (Produktion, Groß- und Einzelhandel) 
jeweils einschließlich Zulieferung und Logistik;

4. Personal von Bildungs- und Kinderbetreuungseinrich
tungen, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und 
Studenten, Beschäftigte in Dienstleistungsbetrieben der 
Körperpflege gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1, alleinerziehende 
Berufstätige, Beratungspersonal der Schwangerschafts
konfliktberatung, des Frauen- und Kinderschutzes sowie 
sozialer Kriseninterventionseinrichtungen;

5. Bestatter und Beschäftigte in den Krematorien.

(4) Die Notwendigkeit einer außerordentlichen Betreu
ung von Kindern der unentbehrlichen Schlüsselpersonen 
ist der betreffenden Gemeinschaftseinrichtung gegenüber 
durch schriftliche Bestätigung des jeweiligen Arbeitgebers 
oder Dienstvorgesetzten oder bei Selbständigen durch 
schriftliche Eigenauskunft nachzuweisen.

(5) Der in § 9 Abs. 5 definierte Personenkreis darf die 
Gemeinschaftseinrichtungen nach Absatz 1 nicht betreten. 
Er kann auch die Notbetreuung weder in Anspruch nehmen 
noch durchführen.

§ 14a
Eingeschränkter Regelbetrieb in den Kindertagesstätten 

(1) Abweichend von § 14 öffnen alle Kindertageseinrich-



tungen ab dem 2. Juni 2020 wieder für alle Kinder. Die 
Betreuung erfolgt unter Anwendung des § 28 Absatz 1 in 
Verbindung mit § 33 Nr. 1 des Infektionsschutzgesetzes in 
eingeschränkter Form (eingeschränkter Regelbetrieb). 

(2) Weitere Regelungen zur Ausgestaltung, insbesondere 
von Infektionsschutzkonzepten, erlässt das für Kinder- und 
Jugendhilfe zuständige Ministerium. 

(3) Im Rahmen der Betreuung ist der Aufenthalt von 
Kindern einer Gruppe einschließlich des Aufsichtsperso-
nals im öffentlichen Raum unabhängig von der Anzahl der 
Personen gestattet. 

§ 15 
Schrittweise Öffnung von allgemeinbildenden und 

berufsbildenden Schulen, Pflegeschulen sowie 
sonstigen Berufsbildungseinrichtungen 

(1) Abweichend von § 14 kann der Regelbetrieb an den 
allgemein- und berufsbildenden Schulen und den Pflege-
schulen im Sinne des Ausführungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zum Pflegeberufegesetz schrittweise wie-
der aufgenommen werden. Soweit für den Schulbetrieb 
erforderlich kann von der Abstandsregelung nach § 2 
Absatz 1 Nr. 1 abgewichen werden. An den Schulen besteht 
keine Pflicht zum Tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung 
nach § 2 Absatz 2. Schaubilder und Hinweise zur richtigen 
Handhygiene sowie zur Hust- und Niesetikette sind für alle 
in der Schule anwesenden Personen gut sichtbar auszu-
hängen. Um die Risiken für erneute Ansteckungen zu 
minimieren, ist für eine ausreichende Lüftung der Räume 
zu sorgen. 

(2) Schülerinnen und Schüler, die an einer Vorerkran-
kung leiden, die das Risiko eines schweren COVID-19-
Krankheitsverlaufes erhöht, können entsprechend den für 
die Schulbesuchsfähigkeit geltenden Regelungen von der 
Teilnahme am Präsenzunterricht befreit werden. 

(3) Die ordnungsgemäße Reinigung der Schulgebäude 
und -anlagen ist durch den Schulträger sicherzustellen. 
Dabei sind die von den Schulbehörden erlassenen Hygiene-
und Reinigungspläne vom Schulträger zu beachten. 

(4) Das Ministerium für Bildung wird ermächtigt, das 
Nähere zur Ausgestaltung der Absätze 1 bis 3 durch Erlass 
zu regeln. 

(5) Berufsbildungszentren und andere Einrichtungen für 
die berufliche Aus- und Weiterbildung dürfen abweichend 
von § 4 Abs. 2 Nr. 16 unter Einhaltung der Vorgaben der 
Absätze 1 und 2 sowie der Maßnahmen zur Kontakt-
minimierung und Abstandsregelungen im Sinne des § 1 
Abs. 5 geöffnet werden. Die zuständigen Fachressorts sind 
wie folgt ermächtigt, Näheres zur Ausgestaltung durch 
Erlass zu bestimmen: 

1. das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
für die Bildungseinrichtungen zur Ausbildung in den 
Gesundheits- und Pflegeberufen, soweit dies nicht an 
Schulen im Sinne des Absatzes 1 erfolgt, 

2. das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Ener-
gie für die Einrichtungen der Berufsbildung in der Land-
wirtschaft und Hauswirtschaft, 

3. das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digi-
talisierung im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Arbeit, Soziales und Integration für die Bildungseinrich-
tungen zur Berufsbildung im Bereich der Handwerks-
kammern und der Industrie- und Handelskammern und 

4. das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration für 
alle weiteren Einrichtungen und Maßnahmen der beruf-
lichen Aus- und Weiterbildung. 

§ 16 
Teilweise Öffnung der Hochschulen 

(1) An den Hochschulen werden die Lehrveranstaltungen 
im Sommersemester weitgehend digital durchgeführt. In 
Ausnahmefällen können Präsenzveranstaltungen, Prüfun-
gen und Eignungstests stattfinden, soweit die Abstands-
und Hygieneregeln sowie Zugangsbegrenzungen nach § 2 
Abs. 1 sichergestellt sind. Das Ministerium für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung wird ermächtigt, die 
hierzu erforderlichen Regelungen zu treffen. Dies umfasst 
auch Regelungen zu weiteren notwendigen Einrichtungen, 
wie Bibliotheken und Archive sowie zur Nutzung von 
Räumlichkeiten für staatliche Prüfungen der zuständigen 
Prüfungsämter oder der zuständigen Ministerien. 

(2) Für Einrichtungen der Hochschulgastronomie der 
Studentenwerke Sachsen-Anhalt gilt § 6 entsprechend. 

§ 17 
Sonderregelungen für Staatsprüfungen. 

Prüfungen der Kammern und Prüfungen an Hochschulen 

(1) Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
wird ermächtigt, Regelungen zur Durchführung oder Ver-
schiebung der Staatsprüfungen im Bereich des Gesund-
heitswesens in Sachsen-Anhalt zu erlassen. 

(2) Das Ministerium für Bildung wird ermächtigt, Rege-
lungen zur Durchführung oder Verschiebung der Staats-
prüfungen im Bereich der Lehrerbildung in Sachsen-
Anhalt zu erlassen. 

(3) Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und 
Energie wird ermächtigt, Sonderregelungen für Prüfungen 
der zuständigen Stelle für die Berufsbildung in der Land-
wirtschaft und Hauswirtschaft zu erlassen. 

(4) Das Ministerium für Inneres und. Sport wird er-
mächtigt, Regelungen zur Sicherstellung der Prüfungen 
und notwendigen Prüfungsvorbereitungen an der Fach-
hochschule Polizei Sachsen-Anhalt zu erlassen. 

(5) Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft, und 
Digitalisierung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
Sonderregelungen für Prüfungen der Handwerkskammern, 
der Industrie- und Handelskammern und weiterer Körper-
schaften des öffentlichen Rechts zu erlassen. 

(6) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, 
Sonderregelungen für Prüfungen der Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater zu erlassen. 
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tungen ab dem 2. Juni 2020 wieder für alle Kinder. Die 
Betreuung erfolgt unter Anwendung des § 28 Absatz 1 in 
Verbindung mit § 33 Nr. 1 des Infektionsschutzgesetzes in 
eingeschränkter Form (eingeschränkter Regelbetrieb).

(2) Weitere Regelungen zur Ausgestaltung, insbesondere 
von Infektionsschutzkonzepten, erlässt das für Kinder- und 
Jugendhilfe zuständige Ministerium.

(3) Im Rahmen der Betreuung ist der Aufenthalt von 
Kindern einer Gruppe einschließlich des Aufsichtsperso
nals im öffentlichen Raum unabhängig von der Anzahl der 
Personen gestattet.

§ 15
Schrittweise Öffnung von allgemeinbildenden und 

berufsbildenden Schulen. Pflegeschulen sowie 
sonstigen Berufsbildungseinrichtungen

(1) Abweichend von § 14 kann der Regelbetrieb an den 
allgemein- und berufsbildenden Schulen und den Pflege
schulen im Sinne des Ausführungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zum Pflegcberufegesctz schrittweise wie
der aufgenommen werden. Soweit für den Schulbetrieb 
erforderlich kann von der Abstandsregelung nach § 2 
Absatz 1 Nr. 1 abgewichen werden. An den Schulen besteht 
keine Pflicht zum Tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung 
nach § 2 Absatz 2. Schaubilder und Hinweise zur richtigen 
Handhygiene sowie zur Hust- und Niesetikette sind für alle 
in der Schule anwesenden Personen gut sichtbar auszu
hängen. Um die Risiken für erneute Ansteckungen zu 
minimieren, ist für eine ausreichende Lüftung der Räume 
zu sorgen.

(2) Schülerinnen und Schüler, die an einer Vorerkran
kung leiden, die das Risiko eines schweren COVID-19- 
Krankheitsverlaufes erhöht, können entsprechend den für 
die Schulbesuchsfähigkeit geltenden Regelungen von der 
Teilnahme am Präsenzunterricht befreit werden.

(3) Die ordnungsgemäße Reinigung der Schulgebäude 
und -anlagen ist durch den Schulträger sicherzustellen. 
Dabei sind die von den Schulbehörden erlassenen Hygiene- 
und Reinigungspläne vom Schulträger zu beachten.

(4) Das Ministerium für Bildung wird ermächtigt, das 
Nähere zur Ausgestaltung der Absätze 1 bis 3 durch Erlass 
zu regeln.

(5) Berufsbildungszentren und andere Einrichtungen für 
die berufliche Aus- und Weiterbildung dürfen abweichend 
von § 4 Abs. 2 Nr. 16 unter Einhaltung der Vorgaben der 
Absätze 1 und 2 sowie der Maßnahmen zur Kontakt
minimierung und Abstandsregelungen im Sinne des § 1 
Abs. 5 geöffnet werden. Die zuständigen Fachressorts sind 
wie folgt ermächtigt. Näheres zur Ausgestaltung durch 
Erlass zu bestimmen:

1. das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
für die Bildungseinrichtungen zur Ausbildung in den 
Gesundheits- und Pflegeberufen, soweit dies nicht an 
Schulen im Sinne des Absatzes 1 erfolgt,

2. das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Ener
gie für die Einrichtungen der Berufsbildung in der Land
wirtschaft und Hauswirtschaft,

3. das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digi
talisierung im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Arbeit, Soziales und Integration für die Bildungseinrich
tungen zur Berufsbildung im Bereich der Handwerks
kammern und der Industrie- und Handelskammern und

4. das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration für 
alle weiteren Einrichtungen und Maßnahmen der beruf
lichen Aus- und Weiterbildung.

§ 16
Teilweise Öffnung der Hochschulen

(1) An den Hochschulen werden die Lehrveranstaltungen 
im Sommersemester weitgehend digital durchgeführt. In 
Ausnahmefällen können Präsenzveranstaltungen, Prüfun
gen und Eignungstests stattfinden, soweit die Abstands
und Hygieneregeln sowie Zugangsbegrenzungen nach § 2 
Abs. 1 sichergestellt sind. Das Ministerium für Wirtschaft. 
Wissenschaft und Digitalisierung wird ermächtigt, die 
hierzu erforderlichen Regelungen zu treffen. Dies umfasst 
auch Regelungen zu weiteren notwendigen Einrichtungen, 
wie Bibliotheken und Archive sowie zur Nutzung von 
Räumlichkeiten für staatliche Prüfungen der zuständigen 
Prüfungsämter oder der zuständigen Ministerien.

(2) Für Einrichtungen der Hochschulgastronomie der 
Studenten werke Sachsen-Anhalt gilt § 6 entsprechend.

§ 17
Sonderregelungen für Staatsprüfungen, 

Prüfungen der Kammern und Prüfungen an Hochschulen

(1) Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
wird ermächtigt, Regelungen zur Durchführung oder Ver
schiebung der Staatsprüfungen im Bereich des Gesund
heitswesens in Sachsen-Anhalt zu erlassen.

(2) Das Ministerium für Bildung wird ermächtigt, Rege
lungen zur Durchführung oder Verschiebung der Staats
prüfungen im Bereich der Lehrerbildung in Sachsen- 
Anhalt zu erlassen.

(3) Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und 
Energie wird ermächtigt, Sonderregelungen für Prüfungen 
der zuständigen Stelle für die Berufsbildung in der Land
wirtschaft und Hauswirtschaft zu erlassen.

(4) Das Ministerium für Inneres und Sport wird er
mächtigt, Regelungen zur Sicherstellung der Prüfungen 
und notwendigen Prüfungsvorbereitungen an der Fach
hochschule Polizei Sachsen-Anhalt zu erlassen.

(5) Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft, und 
Digitalisierung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
Sonderregelungen für Prüfungen der Handwerkskammern, 
der Industrie- und Handelskammern und weiterer Körper
schaften des öffentlichen Rechts zu erlassen.

(6) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, 
Sonderregelungen für Prüfungen der Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater zu erlassen.
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(7) Werden Prüfungen durchgeführt, sind insbesondere 
Maßnahmen zur Kontaktminimierung und Abstandsrege-
lungen im Sinne des § 1 Abs. 5 zu treffen. 

§ 18 
Sonderregelungen für 

Beratungsangebote und Blutspendetermine 

(1) Beratungsleistungen sozialer, psychosozialer, fach-
licher, rechtlicher, seelsorgerischer oder ehrenamtlicherArt 
sowie die Erbringung von entsprechenden Dienstleistungen 
sollen möglichst ohne unmittelbaren persönlichen körper-
lichen Kontakt in einer auf die Situation angepassten Form 
(z. B. auch telefonisch, per E-Mail oder durch Nutzung 
digitaler Medien) und unter Beachtung der Empfehlungen 
des Robert Koch-Instituts zur Hygiene erfolgen. Abwei-
chend von Satz 1 ist die Schwangerschaftskonfliktberatung 
im unmittelbaren persönlichen Kontakt und unter den nach 
der Pandemielage notwendigen hygienischen Vorkehrun-
gen durchzuführen. Für Schwangere, die aufgrund einer 
behördlichen Anweisung der zuständigen Gesundheitsbe-
hörde im Zusammenhang mit COVID-19 unter Quarantäne 
stehen, kann die Beratung ohne unmittelbaren persönlichen 
Kontakt unter Nutzung digitaler Kommunikationswege 
erfolgen. Die Maßgaben des Schwangerschaftskonflikt-
cresetzes und der landesrechtlichen Ausführungsbestim-
mungen,
e

 insbesondere zur Identitätsfeststellung, bleiben 
unberührt. 

(2) Ab dem 2. Juni 2020 können Beratungsleistungen 
nach Absatz 1 wieder im persönlichen Kontakte stattfinden, 
wenn sichergestellt ist, dass die Abstands- und Hygienere-
geln nach § 2 Abs. 1 entsprechend eingehalten und Personen 
mit erkennbaren Symptomen einer COVID-19 Erkrankung 
oder jeglichen Erkältungssymptomen ausgeschlossen wer-
den. 

(3) Blutspendetermine sind zu ermöglichen. Hierzu 
werden Ausnahmen von den Betretungsverboten dieser 
Verordnung gestattet. Bei der Durchführung sind die unter 
Berücksichtigung der Pandemielage angepassten beson 
deren hygienischen Vorkehrungen zu beachten. Insbeson-
dere ist sicherzustellen, dass 

1. Personen, die Anzeichen für einen Infekt oder Atem-
wegserkrankungen bieten, bereits am Einlass erkannt 
und abgewiesen werden, 

2. die Kontakte auf ein Minimum begrenzt werden, 

3. die Verweildauer der Spender möglichst gering gehalten 
wird und 

4. die Abstandsregelung von mindestens 1,5 Metern 
zwischen den Spenderinnen und Spendern eingehalten 
wird. 

§ 19 
Kampfmittelbeseitigung 

Unternehmen im Sinne von § 4 Satz 2 der Gefahren-
abwehrverordnung zur Verhütung von Schäden durch 
Kampfmittel ist innerhalb geschlossener Ortschaften das 
planmäßige Freilegen von Bombenabwurfmunition im 
Sinne von § 1 Abs. 1 der Gefahrenabwehrverordnung zur 
Verhütung von Schäden durch Kampfmittel untersagt. Die 

nach Satz 1 untersagten Tätigkeiten können durch die 
Polizeiinspektion Zentrale Dienste Sachsen-Anhalt unter 
Beteiligung der zuständigen Gesundheitsbehörde zuge-
lassen werden, insbesondere wenn unter den Umständen 
der jeweiligen Maßnahme eine Gefährdung Dritter aus-
geschlossen erscheint. 

§ 20 
Sonderregelungen für die Justiz 

Das Ministerium für Justiz und Gleichstellung wird 
ermächtigt, zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit 
der Justiz abweichende Regelungen für seinen Geschäfts-
bereich zu erlassen. 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig gemäß § 73 Abs. 1 a Nr. 24 und 
Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1 und § 32 Satz I 
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. entgegen § 1 Abs. 4 Satz 3 auf öffentlichen Plätzen 
und Anlagen feiert, 

2. entgegen § 4 Abs. 2 nicht sicherstellt, dass die 
Abstandsbestimmungen, Hygienebestimmungen, Zu-
gangsbegrenzungen sowie das vollständige Erfassen 
in Kontaktlisten eingehalten werden, 

3. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 nicht sicherstellt, dass die 
Hygienebestimmungen, das vollständige Erfassen in 
einer Anwesenheitsliste sowie eine ordnungsgemäße 
wie dokumentierte Reinigung eingehalten werden, 

4. entgegen § 6 Satz 1 nicht sicherstellt, dass die Hygie-
nebestimmungen, kein Angebot in Buffetform, die 
Abstandsbestimmungen, der zulässige Personenkreis 
an einem Tisch, die Kundeninformationen sowie das 
vollständige Erfassen in einer Anwesenheitsliste ein-
gehalten werden, 

5. entgegen § 7 Abs. 1 bis 3 nicht sicherstellt, dass die 
Abstandsbestimmungen, die Hygienebestimmungen, 
die Zugangsbegrenzungen sowie das vollständige 
Erfassen in einer Kundenliste eingehalten werden, 

6. entgegen § 9 Abs. 1 gegen die Einschränkung der 
Besuchsrechte in einer der Einrichtungen nach § 9 
Abs. 1 Nrn. 1 bis 5 verstößt, ohne dass eine Ausnahme 
nach § 9 Abs. 2, 3, 4 oder 6 vorliegt, 

7. entgegen § 9 Abs. 5 Satz 2 als Infizierter, Reise-
rückkehrer oder Kontaktperson eine der in § 9 Abs. 1 
Nrn. 1 bis 5 genannten Einrichtungen betritt, 

8. entgegen § 10 Abs. 1 eine der dort genannten Einrich-
tungen betritt, ohne dass eine Ausnahme nach § 10 
Abs. 2 oder 3 vorliegt, 

9. entgegen § 14 Abs. 5 Satz 1 als Infizierter, Reiserück-
kehrer oder Kontaktperson eine der in § 14 Abs. 1 
Satz 1 genannten Einrichtungen betritt, 

10. entgegen § 19 Satz 1 Kampfmittel im Sinne von § 1 
Abs. 1 der Gefahrenabwehrverordnung zur Verhütung 
von Schäden durch Kampfmittel freilegt, ohne dass 
eine Zulassung nach § 19 Satz 2 vorliegt. 
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(7) Werden Prüfungen durchgeführt, sind insbesondere 
Maßnahmen zur Kontaktminimietaing und Abstandsrege
lungen im Sinne des § 1 Abs. 5 zu treffen.

§ 18
Sonderregelungen für 

Beratungsangebote und Blutspendetermine

(1) Bcratungsleistungen sozialer, psychosozialer, fach
licher, rechtlicher, seelsorgerischer oder ehrenamtlicher Art 
sowie die Erbringung von entsprechenden Dienstleistungen 
sollen möglichst ohne unmittelbaren persönlichen körper
lichen Kontakt in einer auf die Situation angepassten Form 
(z. B. auch telefonisch, per E-Mail oder durch Nutzung 
digitaler Medien) und unter Beachtung der Empfehlungen 
des Robert Koch-Instituts zur Hygiene erfolgen. Abwei
chend von Satz 1 ist die Schwangerschaftskonfliktberatung 
im unmittelbaren persönlichen Kontakt und unter den nach 
der Pandemielage notwendigen hygienischen Vorkehrun
gen durchzuführen. Für Schwangere, die aufgrund einer 
behördlichen Anweisung der zuständigen Gesundheitsbe
hörde im Zusammenhang mit COVID-19 unter Quarantäne 
stehen, kann die Beratung ohne unmittelbaren persönlichen 
Kontakt unter Nutzung digitaler Kommunikationswege 
erfolgen. Die Maßgaben des Schwangerschaftskonflikt
gesetzes und der landesrechtlichen Ausführungsbestim
mungen, insbesondere zur Identitätsfeststellung, bleiben 
unberührt.

(2) Ab dem 2. Juni 2020 können Beratungsleistungen 
nach Absatz 1 wiederim persönlichen Kontakte slattfinden, 
wenn sichergcsiellt ist, dass die Abstands- und Hygienere
geln nach § 2 Abs. 1 entsprechend eingehalten und Personen 
mit erkennbaren Symptomen einer COVID-19 Erkrankung 
oder jeglichen Erkältungssymptomen ausgeschlossen wer
den.

(3) Blutspendetermine sind zu ermöglichen. Hierzu 
werden Ausnahmen von den Betretungsverboten dieser 
Verordnung gestattet. Bei der Durchführung sind die unter 
Berücksichtigung der Pandemielage angepassten beson 
deren hygienischen Vorkehrungen zu beachten. Insbeson
dere ist sicherzustellen, dass

1. Personen, die Anzeichen für einen Infekt oder Atem
wegserkrankungen bieten, bereits am Einlass erkannt 
und abgewiesen werden,

2. die Kontakte auf ein Minimum begrenzt werden,

3. die Verweildauer der Spender möglichst gering gehalten 
wird und

4. die Abstandsregelung von mindestens 1,5 Metern 
zwischen den Spenderinnen und Spendern eingehalten 
wird.

§ 19
Kampfmittelbeseitigung

Unternehmen im Sinne von § 4 Satz 2 der Gefahren
abwehrverordnung zur Verhütung von Schäden durch 
Kampfmittel ist innerhalb geschlossener Ortschaften das 
planmäßige Freilegen von Bombenabwurfmunition im 
Sinne von § 1 Abs. 1 der Gefahrenabwehrverordnung zur 
Verhütung von Schäden durch Kampfmittel untersagt. Die

nach Satz 1 untersagten Tätigkeiten können durch die 
Polizeiinspektion Zentrale Dienste Sachsen-Anhalt unter 
Beteiligung der zuständigen Gesundheitsbehörde zuge
lassen werden, insbesondere wenn unter den Umständen 
der jeweiligen Maßnahme eine Gefährdung Dritter aus
geschlossen erscheint.

§ 20
Sonderregelungen für die Justiz

Das Ministerium für Justiz und Gleichstellung wird 
ermächtigt, zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit 
der Justiz abweichende Regelungen für seinen Geschäfts
bereich zu erlassen.

§21
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig gemäß § 73 Abs. la Nr. 24 und 
Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1 und § 32 Satz 1 
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig

1. entgegen § 1 Abs. 4 Satz 3 auf öffentlichen Plätzen 
und Anlagen feiert,

2. entgegen § 4 Abs. 2 nicht sicherstellt, dass die 
Abstandsbestimmungen, Hygienebestimmungen, Zu
gangsbegrenzungen sowie das vollständige Erfassen 
in Kontaktlisten eingehalten werden,

3. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 nicht sicherstellt, dass die 
Hygienebestimmungen, das vollständige Erfassen in 
einer Anwesenheitsliste sowie eine ordnungsgemäße 
wie dokumentierte Reinigung eingehalten werden,

4. entgegen § 6 Satz 1 nicht sicherstellt, dass die Hygie
nebestimmungen, kein Angebot in Buffetform, die 
Abstandsbestimmungen, der zulässige Personenkreis 
an einem Tisch, die Kundeninformationen sowie das 
vollständige Erfassen in einer Anwesenheitsliste ein
gehalten werden,

5. entgegen § 7 Abs. 1 bis 3 nicht sicherstellt, dass die 
Abstandsbestimmungen, die Hygienebestimmungen, 
die Zugangsbegrenzungen sowie das vollständige 
Erfassen in einer Kundenliste eingehalten werden,

6. entgegen § 9 Abs. 1 gegen die Einschränkung der 
Besuchsrechte in einer der Einrichtungen nach § 9 
Abs. 1 Nm. 1 bis 5 verstößt, ohne dass eine Ausnahme 
nach § 9 Abs. 2, 3, 4 oder 6 vorliegt,

7. entgegen § 9 Abs. 5 Satz 2 als Infizierter, Reise
rückkehrer oder Kontaktperson eine der in § 9 Abs. 1 
Nm. 1 bis 5 genannten Einrichtungen betritt,

8. entgegen § 10 Abs. 1 eine der dort genannten Einrich
tungen betritt, ohne dass eine Ausnahme nach § 10 
Abs. 2 oder 3 vorliegt,

9. entgegen § 14 Abs. 5 Satz 1 als Infizierter, Reiserück
kehrer oder Kontaktperson eine der in § 14 Abs. 1 
Satz 1 genannten Einrichtungen betritt,

10. entgegen § 19 Satz 1 Kampfmittel im Sinne von § 1 
Abs. I der Gefahrenabwehrverordnung zur Verhütung 
von Schäden durch Kampfmittel freilegt, ohne dass 
eine Zulassung nach § 19 Satz 2 vorliegt.
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(2) Vorschriften über Regelsätze für Geldbußen wegen 
einer Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 werden als Anlage 
veröffentlicht. 

§ 22 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 28. Mai 2020 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Fünfte SARS-CoV-2-Eindämrnung.s-

Magdeburg, den Za Mai 2020. 

verordnung vom 2. Mai 2020 (GVB1. LSA S. 219), geän-
dert durch Verordnung vom 12. Mai 2020 (GVB1. LSA 
S. 234), außer Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absatzes 3 
mit Ablauf des 1. Juli 2020 außer Kraft. 

(3) § 1 Abs. 2 tritt mit Ablauf des 31. August 2020 außer 
Kraft. 

Die Landesregierung 
Sachsen-Anhalt 
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Anlage 
(zu§ 21 Abs. 2) 

Bußgeldkatalog für Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz im Zusammenhang 
mit der Sechsten SARS-CoV-2 Eindämmungsverordnung im Land Sachsen-Anhalt 

Verstöße nach § 21 Abs. 1 der Sechsten SARS-CoV-2 
Eindämmungsverordnung, die gemäß § 73 Abs. la Nr. 24 
des Infektionsschutzgesetzes als Ordnungswidrigkeiten zu 
ahnden sind, sind mit Bußgeld bis zu 25 000 Euro zu bele-
gen. Bei Ordnungswidrigkeiten nach der Sechsten SARS-
CoV-2 Eindämmungsverordnung., die im Rahmen dieses 
Bußgeldkatalogs aufgeführt sind, ist eine Geldbuße nach 
den darin bestimmten Beträgen festzusetzen. Die im Buß-
geldkatalog bestimmten Beträge sind Regelsätze. Sie 
gehen von gewöhnlichen Tatumständen sowie von fahr-
lässiger und erstmaliger Begehungsweise aus. Wird der 
Tatbestand der Ordnungswidrigkeit vorsätzlich oder wie-
derholt verwirklicht, so ist der genannte Regelsatz zu ver-
doppeln. Die Regel- und Rahmensätze können nach den 
Grundsätzen des § 17 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten je nach den Umständen des 
Einzelfalls im Rahmen der jeweiligen gesetzlichen Grenzen 
erhöht oder ermäßigt werden. 

Eine Ermäßigung kann insbesondere in Betracht kom-
men, wenn 

1. nur leichte Fahrlässigkeit vorliegt, 

2. die Gefahr einer potentiellen Infizierung anderer Perso-
nen nach den Umständen des Einzelfalls gering ist, 

3. der Vorwurf, der den Betroffenen trifft, aus besonderen 
Gründen des Einzelfalls geringer als für durchschnitt-
liches vorwerfbares Handeln erscheint, 

4. der Täter Einsicht zeigt, sodass Wiederholungen nicht 
zu befürchten sind oder 

5. die vorgeschriebene Geldbuße zu einer unzumutbaren 
wirtschaftlichen Belastung führt, z. B. bei außerge-
wöhnlich schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Betroffenen. 

Verletzt dieselbe Handlung (aktives Tun oder Unterlas-
sen) mehrere Tatbestände oder einen Tatbestand mehrmals 
(sogenannte Tateinheit, § 19 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten), so ist nur ein Bußgeld festzusetzen. Sind 
mehrere Tatbestände verletzt, kann der höchste Regel-
rahmen angemessen erhöht werden, wobei die Summe der 
Regelsätze der verwirklichten Tatbestände nicht erreicht 
werden darf. 

Werden durch mehrere rechtlich selbstständige Hand-
lungen (aktives Tun oder Unterlassen) mehrere Tatbestände 
oder ein Tatbestand mehrmals verletzt (sogenannte Tat-
mehrheit, § 20 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten), 
sind die Regelsätze jeweils zu addieren. 

Die Möglichkeit, neben dem Bußgeld gegen eine Indi-
vidualperson nach den §§ 30 und 130 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten zusätzlich auch ein Unternehmen 
(juristische Person oder Personenvereinigung) mit einem 
Bußgeld zu belegen, wenn die juristische Person oder die 
Personenvereinigung durch den Verstoß gegen die Vierte 
SARS-CoV-2 Eindämmungsverordnung bereichert wor-
den ist oder werden sollte, bleibt unberührt. Die Geldbuße 
soll in diesen Fällen den wirtschaftlichen Vorteil, den der 
Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, überstei-
gen. 

6. SARS-CoV-2 
EindV LSA 

Verstoß Adressat des Bußgeldbescheids Regelsatz 
in Euro 

§ 1 Abs. 4 Satz 3 Feiern auf öffentlichen Plätzen für jeden 
Beteiligten 

Jede beteiligte Person 250 

§ 4 Abs. 2 Nicht-Sicherstellung der Einhaltung der 
beschriebenen Abstandsbestimmungen, 
Zugangsbeschränkungen, Erfassen in 
Kontaktlisten oder Hygienebestimmungen 

Betriebsinhaberin oder Betriebs- 
inhaber, bei juristischen Personen 
Geschäftsführung 

1 000 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nicht-Sicherstellung der Einhaltung der 
beschriebenen Hygienebestimmungen, das 
vollständige Erfassen in einer Anwesen- 
heitsliste sowie eine ordnungsgemäße wie 
dokumentierte Reinigung 

Betriebsinhaberin oder Betriebs- 
inhaber, bei juristischen Personen 
Geschäftsführung 

1 000 

§ 6 Satz 1 Nicht-Sicherstellung der Einhaltung der 
beschriebenen Hygienebestimmungen, 
kein Angebot in Buffetform, die Abstands- 
bestimmungen, der zulässige Personenkreis 
an einem Tisch, die Kundeninformationen 
sowie das vollständige Erfassen in einer 
Anwesenheitsliste 

Betriebsinhaberin oder Betriebs- 
inhaber, bei juristischen Personen 
Geschäftsführung 

1 000 
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Anlage
(zu § 21 Abs. 2)
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vidualperson nach den §§ 30 und 130 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten zusätzlich auch ein Unternehmen 
(juristische Person oder Personenvereinigung) mit einem 
Bußgeld zu belegen, wenn die juristische Person oder die 
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6. SARS-CoV-2 
EindV LSA

Verstoß Adressat des Bußgeldbescheids Regelsatz 
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§ 1 Abs. 4 Satz 3 Feiern auf öffentlichen Plätzen für jeden 
Beteiligten

Jede beteiligte Person 250

§ 4 Abs. 2 Nicht-Sicherstellung der Einhaltung der 
beschriebenen Abstandsbestimmungen, 
Zugangsbeschränkungen, Erfassen in 
Kontaktlisten oder Hygienebestimmungen

Betriebsinhaberin oder Betriebs
inhaber, bei juristischen Personen 
Geschäftsführung

1 000

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nicht-Sicherstellung der Einhaltung der 
beschriebenen Hygienebestimmungen, das 
vollständige Erfassen in einer Anwesen
heitsliste sowie eine ordnungsgemäße wie 
dokumentierte Reinigung

Betriebsinhaberin oder Betriebs
inhaber, bei juristischen Personen 
Geschäftsführung

1 000

§ 6 Satz 1 Nicht-Sicherstellung der Einhaltung der 
beschriebenen Hygienebestimmungen, 
kein Angebot in Buffetform, die Abstands
bestimmungen, der zulässige Personenkreis 
an einem Tisch, die Kundeninformationen 
sowie das vollständige Erfassen in einer 
Anwesenheitsliste

Betriebsinhaberin oder Betriebs
inhaber, bei juristischen Personen 
Geschäftsführung

1 000
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6. SARS-CoV-2 
EindV LSA 

Verstoß Adressat des Bußgeldbescheids Regelsatz 
in Euro 

§ 7 Abs. 1, 2 
oder 3 

Nicht-Sicherstellungder Einhaltung der 
beschriebenen Abstandsbestimmungen, 
Hygienebestimmungen, Zugangsbegren- 
zungen sowie das vollständige Erfassen 
in einer Kundenliste 

Betriebsinhaberin oder Betriebs- 
inhaber, bei juristischen Personen 
Geschäftsführung 

1 000 

§ 9 Abs. 1 Verstoß gegen das Besuchsverbot in einer 
der Einrichtungen nach § 9 Abs. 1 
Nrn. 1 bis 5 ohne Vorliegen einer 
Ausnahme 

Besucherin oder Besucher 250 

§ 9 Abs. 5 Satz 2 Betreten einer der in § 9 Abs. 1 Nrn. 1 bis 5 
genannten Einrichtungen als Infizierter, 
Reiserückkehrer oder Kontaktperson ohne 
Vorliegen einer Ausnahme 

Besucherin oder Besucher 500 

§ 10 Abs. 1 Betreten einer dort genannten Einrichtung 
ohne Vorliegen einer Ausnahme nach 
§ 10 Abs. 2 oder 3 

Besucherin oder Besucher 250 

§ 14 Abs. 5 Betreten einer der in § 14 Abs. 1 Satz 1 
genannten Gemeinschaftseinrichtungen 
als Infizierter, Reiserückkehrer oder 
Kontaktperson 

Besucherin oder Besucher 350 

§ 19 Freilegen von Kampfmitteln im Sinne von 
§ 1 Abs. 1 der Gefahrenabwehrverordnung 
zur Verhütung von Schäden durch Kampf-
mittel, ohne dass eine Zulassung nach 
§ 19 Satz 2 vorliegt 

Betreffende Person 2 000 

Hinweise: 
Gemäß § 1 Abs. 1 der Verordnung über sachliche Zuständigkeiten für die Verfolgung undAhndung von Ordnungswidrigkeiten 
in Verbindung mit § 4 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 Satz 3 des Gesundheitsdienstgesetzes sind zuständige Verwaltungsbehörden 
für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten die Gesundheitsbehörden (Landkreise und kreisfreien Städte). 
Abweichend davon ist zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von Verstößen von Ordnungswid-
rigkeiten nach § 21 Nr. 10 der Sechsten SARS-CoV-2 Eindämmungsverordnung (Freilegen von Kampfmitteln) gemäß § 1 
Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung über sachliche Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten die Polizeiinspektion Zentrale Dienste. 
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